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1   Beschreibung des Planvorhabens 
 
1.1   Art des Vorhabens mit städtebaulichen Festset zungen 
 
Für das Planänderungsgebiet soll ein immissionsschutzrechtlich abgestuftes Industriegebiet 
mit einer Grundflächenzahl von 0,8 und einer Baumassenzahl von 9,0 festgesetzt werden. 
Nähere Erläuterungen zur Art des Vorhabens befinden sich in Teil 1 der Begründung. 
  
Die äußere Erschließung des Planänderungsgebietes erfolgt von der Landesstraße 729 im 
Nordosten aus, die hier am westlichen Ortsrand von Deuz in Richtung Obernetphen verläuft 
und ca. 1200 m südöstlich auf die L 719 Siegen – Sassmannshausen trifft. Die innere Er-
schließung erfolgt über die am südöstlichen Planänderungsgebiet verlaufende „Waldstraße“, 
welche ca. 200 m nordöstlich des Planänderungsgebietes direkt in die L 729 einmündet.  
 
1.2   Planungsrechtliche Angaben zum Standort 
 
Das Planänderungsgebiet umfasst eine etwa 1,46 ha große Fläche nordwestlich der Ortsla-
ge von Deuz. Es erstreckt sich entlang des linken Ufers der hier in einem Regelprofil geradli-
nig in nordwestlicher Richtung verlaufenden Sieg, liegt jedoch vollständig außerhalb deren 
Abflussprofil. Jenseits der Waldstraße schließen sich in südöstlicher und südwestlicher Rich-
tung weitere gewerblich-industriell genutzte Flächen an, wie auch nordöstlich der Sieg. Von 
der nordwestlichen Spitze des Planänderungsgebietes führt die ehemalige Trasse der Klein-
bahn Weidenau-Netphen-Deuz entlang der Sieg in ein Waldgebiet. 
 
Der gesamte untersuchte Bereich wird bereits seit längerem gewerblich-industriell genutzt, 
lediglich die berg- und gewässerseitigen Böschungen sind mit Gehölzen bewachsen; außer-
dem ist ein kleiner Teil der Lagerflächen im westlichen Gebiet geschottert statt mit Pflaster 
versiegelt und damit bedingt wasserdurchlässig. Darstellungen des geltenden Flächennut-
zungsplans der Stadt Netphen brauchen nicht geändert zu werden. Entlang der südwestli-
chen Grenze des Änderungsgebiets liegt ein ca. 0,38 ha großer Streifen bereits im Innenbe-
reich nach § 34 BauGB. 
 
Ziel dieser Planung ist es, der Nachfrage nach zusätzlicher gewerblich-industrieller Bauflä-
che speziell an diesem Standort in der Stadt Netphen zu entsprechen und deren geordnete 
Entwicklung bauleitplanerisch zu regeln. Mit der Aufstellung der 6. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 5 werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete städ-
tebauliche Entwicklung des Planänderungsgebietes geschaffen. Weitere, detaillierte Erläute-
rungen zum Anlaß der Planung befinden sich in Teil 1 der Begründung zum Bebauungsplan. 
 
Im Entwurf der Neufassung des Landschaftsplanes Netphen liegt die Erweiterungsfläche des 
Naturschutzgebietes N 2 „Auenwald“ rund 200 m nordwestlich des Planänderungsgebietes, 
die gleichzeitig als Landschaftsschutzgebiet (LSG 5014-0002 Netphen) dargestellt ist. Da 
diese Strukturen von den Festsetzungen der Bebauungsplanänderung nicht berührt werden, 
ist keine gesonderte Befreiung von den landschaftsschutzrechtlichen Bestimmungen erfor-
derlich. 
 
1.3   Umfang des Vorhabens und Bedarf an Grund und Boden 
 

Die gesamte Größe des Planänderungsgebietes beträgt ca. 1,46 ha. Innerhalb dieses Gebie-
tes können gemäß Planentwurf künftig zusätzliche Flächen sowohl durch die vorgesehene 
Bebauung als auch durch die erforderlichen Umfahrungen, Stell- und Lagerplätze versiegelt 
werden. Dabei wird es sich um eine bauliche Nutzung von Flächen handeln, die bereits größ-
tenteils versiegelt sind. Lediglich einige wenige geschotterte, vegetationsfreie Teilflächen im 
Westen des Gebietes können zusätzlich versiegelt werden. Sie liegen allerdings im Innenbe-
reich nach § 34 BauGB, daher entsteht für die geplante Bebauung kein Kompensationsbe-
darf. 
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Weitere Flächen, auch außerhalb des Planänderungsgebietes, werden für Bebauungszwe-
cke nicht in Anspruch genommen. Sofern Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das 
Landschaftsbild entstehen, werden diese hinsichtlich ihres quantitativen Umfangs oder quali-
tativ beschrieben. Außerdem werden Maßnahmen entwickelt, mit welchen diese Auswirkun-
gen vermieden oder minimiert werden können.  
 
2  Belange des Umweltschutzes einschließlich des Na turschutzes 

und der Landschaftspflege   
 
2.1   Bestandsbeschreibung 
 
Das Planänderungsgebiet liegt im zentralen Rheinischen Schiefergebirge in der Talaue des 
Siegtals unmittelbar nordwestlich von Deuz. Südöstlich des Planänderungsgebietes mündet 
die Werthe in die Sieg, deren Talaue hier über 300 m breit ist. 
 
Die Fläche liegt auf einer Höhe von knapp 310 m ü. NN und ist aufgrund der Anpassungen 
der bestehenden Gewerbebetriebe nahezu eben. Die angrenzenden Erhebungen des Berg-
lands bewegen sich meist zwischen 400 und 450 m ü. NN und erreichen nur auf dem Hafer-
hain rund 1,5 km südöstlich des Planänderungsgebietes 504 m ü. NN.  
 
Unveränderte Böden sind im Planänderungsgebiet nicht mehr anzutreffen. Meist sind bei der 
Herstellung der Betriebsgebäude und Hofflächen der gewerblichen Ansiedlungen diese Bö-
den überbaut, umgelagert und verdichtet worden, im Verlauf der ehemaligen Bahntrasse 
wurden die dort befindlichen Böden angeschnitten und mit Schotter aufgefüllt. Auch dieser 
Verkehrsweg ist nach Aufgabe des Güterverkehrs in das Werksgelände aufgegangen und 
größtenteils versiegelt worden. Die Region ist potenzieller Wuchsort eines natürlichen Bu-
chenwaldes der submontanen Höhenstufe; in der Talaue der Sieg wäre ein bachbegleitender 
Erlen-Eschen-Wald zu erwarten. 
 
Die Hänge und Höhen der näheren und weiteren Umgebung sind meist bewaldet, in unteren 
und mittleren Lagen stellenweise noch landwirtschaftlich in der Regel als Grünland genutzt, 
bevorzugt als Wiesen und Weiden, seltener als Äcker. In der Ortslage von Deuz sind diese 
Hanglagen vielfach mit Wohngebieten bebaut worden. Das Planänderungsgebiet selbst 
grenzt an innerörtliche Verkehrswege und weitere Gewerbeflächen, im Norden an den hier 
geradlinig verlaufenden Bachlauf der Sieg, die hier in einem mehr als drei Meter tief einge-
schnittenen, trapezförmigen Regelprofil verläuft.  
 
Das Klima ist atlantisch-submontan geprägt und somit regenfeucht mit niederschlagsreichen, 
mäßig warmen Sommern und mäßig kalten, teils schneereichen Wintern. Die Winde wehen 
überwiegend aus westlichen und südwestlichen Richtungen.  
 
Bedeutende Teile des Planänderungsgebietes sind bereits seit längerem versiegelt (gewerb-
lich genutzte Hallen und Bürogebäude, teils bituminös oder mit schmalfugigem Pflaster be-
festigte Hofflächen und Zuwegungen). Die bergseitigen Böschungsflächen sind teils mit 
strauchartigen Gehölzen bewachsen, teils mit Bodendeckerarten bepflanzt. Entlang des Ab-
schnitts der Waldstraße in Richtung Fa. Brühl stehen drei hochstämmige Bäume (Birke, 
Bergahorn und Roteiche). Eine Stieleiche steht vor dem Verwaltungstrakt an der Waldstraße. 
Dort befinden sich einige kleine Rasenflächen mit weiteren Ziergehölzen.  
 
Aus der Auswertung von jüngeren und älteren Luftbildern lässt sich erkennen, dass das 
Planänderungsgebiet in der Nachkriegszeit bzw. seit annähernd 50 Jahren von gewerblicher 
Nutzung und Verkehrswegen geprägt worden ist. Zum Zeitpunkt der Erstellung einer Katas-
terkarte der Ortschaft Deuz (Stand 01.01.1961, vgl. Abbildung auf folgender Seite) war das 
Gelände allerdings noch nicht bebaut und wurde, wie die übrige Talaue der Sieg außerhalb 
der bereits bestehenden Gewerbebetriebe auch, landwirtschaftlich genutzt.  
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Abb. 1: Kartenausschnitt der Ortslage Deuz um 1961, Planänderungsgebiet am linken Rand 
 
 
2.2   Untersuchungsrelevante Schutzgüter und ihre F unktionen 
 
2.2.1   Allgemeine Umweltschutzziele in Gesetzen un d Fachplanungen  
 
Innerhalb der einschlägigen Fachgesetze sind für die Schutzgüter allgemeine Grundsätze 
und Ziele formuliert, die grundsätzlich im Zuge der Umweltprüfung auf der Grundlage dieses 
Umweltberichtes berücksichtigt werden müssen. So sollen besonders solche Ausprägungen 
und Strukturen der Schutzgüter hervorgehoben werden, die aufgrund ihrer in den Fachge-
setzen definierten Bedeutungen wichtige Funktionen übernehmen (z. B. mikroklimatische 
Verhältnisse, immissionsschutzrelevante Sachverhalte und Aspekte des Bodenschutzes). 
Die Funktionsfähigkeit dieser Schutzgüter ist unter Beachtung der gesetzlichen Zielvorgaben 
zu schützen, zu erhalten und weiterzuentwickeln. Relevant sind die in der folgenden Tabelle 
genannten Zielaussagen: 
 
Tabelle 1: Umweltschutzziele aus übergeordneten Vorgaben 
 
 
Schutzgut Quelle Zielaussage 
Mensch TA Lärm, 

BImschG u. VO 
 
 
DIN 18005 

Schutz der Allgemeinheit und Nachbarschaft vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie deren 
Vorsorge 
 
Voraussetzung gesunder Lebensverhältnisse der Bevölke-
rung ist ein ausreichender Schallschutz, dessen Verringe-
rung insbesondere am Entstehungsort, aber auch durch 
städtebauliche Maßnahmen in Form von Lärmvorsorge und 
Lärmminderung bewirkt werden soll 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 
Boden Bodenschutz- 

gesetz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baugesetzbuch 

Ziele des Bodenschutzgesetzes sind u. a. der langfristige 
Schutz des Bodens hinsichtlich seiner Funktionen im Natur-
haushalt, insbesondere als Lebensgrundlage und  
-raum für Menschen, Tiere und Pflanzen, als Bestandteil 
des Naturhaushalts mit seinen Wasser- und Nährstoffkreis-
läufen, als Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen 
(Grundwasserschutz), als Archiv der Kultur- und Naturge-
schichte sowie für land- und forstwirtschaftliche sowie sied-
lungsbezogene und öffentliche Nutzungen.  
 
Weitere Ziele sind der Schutz des Bodens vor schädlichen 
Bodenveränderungen, Vorsorge gegenüber dem Entstehen 
schädlicher Bodenveränderungen und die Förderung der 
Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen und Alt-
lasten. 
 
Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdich-
tung und Innenentwicklung zur Verringerung zusätzlicher 
Inanspruchnahme von Böden 

Wasser Wasser- 
haushalts- 
gesetz 
 
 
 
Landes- 
wasser- 
gesetz 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushal-
tes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und deren 
Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit und zur Unter-
lassung vermeidbarer Beeinträchtigungen ihrer ökologi-
schen Funktionen 
 
Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der Gewässer vor 
vermeidbaren Beeinträchtigungen und die sparsame Ver-
wendung des Wassers sowie die Bewirtschaftung der Ge-
wässer zum Wohl der Allgemeinheit 

Tiere und 
Pflanzen 

Bundesnatur- 
schutzgesetz 
und Landschafts- 
gesetz NRW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baugesetzbuch 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes 
und als Lebensgrundlagen des Menschen auch in Verant-
wortung für kommende Generationen im besiedelten und 
unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu ent-
wickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass 
die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, 
die Regenerations- und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der 
Naturgüter, 
die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten 
und Lebensräume sowie die Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf 
Dauer gesichert sind. 
 
Bei der Aufstellung der Bauleitplanung sind insbesondere 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. 

Luft und 
Klima 

Bundes- 
immissions- 
schutzgesetz 
 
 
 
 
 
 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, 
des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sach-
güter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) 
sowie Vorbeugung bzgl. des Entstehens von Immissionen 
(Gefahren, erhebliche Belästigungen durch Luftverunreini-
gungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strah-
len und ähnliche Erscheinungen 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 
TA Luft 
 
 
 
 
Landschafts- 
gesetz NRW 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen 
sowie deren Vorsorge zur Erzielung eines hohen Schutzni-
veaus für die gesamte Umwelt 
 
Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 
zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
(und damit auch der klimatischen Verhältnisse) als Lebens-
grundlage des Menschen und Grundlage seiner Erholung 

Landschaft Bundesnatur- 
schutzgesetz 
und Landschafts- 
gesetz NRW 

Schutz, Pflege, Entwicklung und ggfls. Wiederherstellung 
der Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Le-
bensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung für 
die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedel-
ten Bereich zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und 
Landschaft 
 

Kultur- und 
Sachgüter 

Baugesetzbuch 
 
 
 
 
 
Denkmal- 
schutzgesetz 
 
 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die 
Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter zu 
berücksichtigen. 
 
Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen 
und wissenschaftlich zu erforschen. Sie sollen der Öffent-
lichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich gemacht 
werden. 

 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Netphen ist das Planänderungsgebiet bereits 
vollständig als gewerbliche Baufläche dargestellt. Daher liegt es außerhalb des Landschafts-
schutzgebiets der Stadt Netphen. 
 
Das Biotopkataster Nordrhein-Westfalen (LANUV-Biotopkartierung schutzwürdiger Bereiche) 
weist im engeren Planänderungsgebiet keine schutzwürdigen Biotope und geschützte Bioto-
pe nach § 30 BNatSchG bzw. § 42 LNatSchG NRW aus. Auch Flächen des Biotopkatasters 
NRW sind hier nicht vorhanden. Die nächstgelegenen Flächen des Biotopkatasters liegen 
knapp 150 m südwestlich und umfassen den geschützten Landschaftsbestandteil LB 22 
(„Saarwäldchen“, „Eichenbestände bei Deuz“). Etwa 200 m östlich des Planänderungsgebie-
tes befindet sich in einer ausgedehnten Grünlandfläche ein geschützter Biotop (GB 5114-
273, stehende Binnengewässer in naturnahem Zustand). Alle vorstehend aufgeführten Struk-
turen werden vollständig erhalten bleiben. Die Bauleitplanung berücksichtigt daher die ge-
setzlich und nachrichtlich festgelegten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege in 
diesem Landschaftsraum. 
 
Konkrete Hinweise auf prioritäre Lebensräume und Arten gemäß der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie (FFH-Richtlinie), der EG-Vogelschutzrichtlinie sowie auf potentielle FFH-
Lebensräume (die ggf. in einer Schattenliste der Naturschutzverbände enthalten sind) liegen 
für das engere Planänderungsgebiet nicht vor. Solche Lebensräume sind sowohl in den wei-
ter nordwestlich gelegenen Waldflächen als auch in der südöstlich und östlich angrenzenden 
Siegaue vorhanden. Etwa 1 km nordwestlich des Planänderungsgebiets befindet sich das 
Naturschutz- und FFH-Gebiet DE 5014-301 „Auenwald bei Netphen“, für welches zahlreiche 
der o. a. Schutzparameter zutreffen. Es wird jedoch weder unmittelbar noch indirekt (z. B. 
durch Schall- oder Geruchemissionen) von der Planung betroffen. Dies gilt auch für Wohn-
gebäude in der westlichen Ortslage von Deuz. Mit der Trennung des Planänderungsgebiets 
in zwei unterschiedliche Bereiche für Betriebsarten der Abstandsklassen I bis IV bzw. I bis V 
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gemäß der Abstandsliste des Abstandserlasses (2007) werden immissionsschutzrechtliche 
Belange hinreichend beachtet. 
 
Belange des Wasser- und Naturschutzrechtes betreffen vorwiegend bisher nicht versiegelte 
Flächen im westlichen Planänderungsgebiet, allerdings in sehr untergeordnetem Umfang. 
Von diesem Sachverhalt abgesehen, werden weitere Flächen von möglichen Vorhaben im 
Planänderungsgebiet allenfalls indirekt berührt (z.B. geringfügig erhöhte Menge der bereits 
heute praktizierten Einleitung des Regenwassers aus dem Betriebsgelände in den Vorfluter 
Sieg). 
 
Bei der folgenden Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen stellen die hier 
beschriebenen Ziele der Fachgesetze gleichzeitig einen Bewertungsrahmen für die einzel-
nen Schutzgüter dar. So erfüllen z. B. Böden mit bedeutungsvollen Funktionen für den Na-
turhaushalt in besonderer Weise die Vorgaben des Bodenschutzgesetzes, d. h. in diesem 
Fall existiert ein hoher Zielerfüllungsgrad. Grundsätzlich gilt: Je höher die auf ein Schutzgut 
wirkende Eingriffsintensität ist, umso geringer wird die Chance, die jeweiligen gesetzlichen 
Ziele zu erreichen. Parallel dazu steigt gleichzeitig die Erheblichkeit der Beeinträchtigung. 
 
Durch die weiter unten aufgeführte Matrix zu den schutzgutbezogenen Wirkungen (Tabelle 
3) wird deutlich, daß mehrere Schutzgüter in unterschiedlich ausgeprägter Weise betroffen 
sein können. Somit sind ihre Empfindlichkeit und Schutzwürdigkeit zu ermitteln. Eine ent-
sprechende Abgrenzung des jeweiligen Untersuchungsraums bleibt aufgrund der begrenzten 
Veränderungen innerhalb des Planänderungsgebiets auf dieses beschränkt.  
 
Die für die einzelnen Schutzgüter relevanten Aspekte und Funktionen, die durch die vorha-
benbezogenen Wirkungen beeinträchtigt werden können, werden nachfolgend aufgezeigt. 
 
 
2.2.2   Natürliche Grundlagen 
 
In der nachfolgenden Aufstellung werden die Schutzgüter des Naturhaushaltes (unabhängig 
von Nutzungsansprüchen des Menschen) dargestellt. 
 
2.2.2.1  Schutzgut Pflanzen 
 
Die im Planänderungsgebiet vorkommende Vegetation/Flächennutzung wurde im Rahmen 
einiger Begehungen im Spätwinter, Frühjahr und Frühsommer 2018 erfasst. 
 
Das Gebiet besteht zu sehr großen Teilen aus bereits gewerblich-industriell genutzten Flä-
chen mit Werkshallen, Verwaltungsgebäuden und teilweise bituminös befestigten, teilweise 
gepflasterten oder unbefestigten Hof- und Lagerflächen. Nur wenige Streifen und Ecken im 
Eingangsbereich des Betriebs, z. B. im Umfeld von Besucher- und Mitarbeiterparkplätzen, 
sind mit meist nicht heimischen Ziergehölzen begrünt worden. Beiderseits der Sieg ist ein 
nahezu lückenloser Saum aus häufig über 10 m hohen Laubgehölzen vorhanden, der jedoch 
knapp außerhalb des Planänderungsgebiets liegt. Nahe des Ufers besteht dieser Streifen vor 
allem aus Erlen und Weidenarten, auf den nur selten von Hochwasser berührten Böschun-
gen herrschen Stieleichen, Trauben- und Vogelkirschen, Bergahorn, Eschen, Rotbuchen, 
Hainbuchen und einige große Zitterpappeln vor. Auf der Böschung zu der südwestlich an-
grenzenden Firma Brühl haben sich ebenfalls Gehölze angesiedelt, die Wuchshöhen von 5 
bis 10 m erreichen. Es sind Birken, Traubenkirschen, Erlen, Zitterpappeln, Wildrosen, Sal-
weiden und Haselnuss. Der Unterwuchs der Gehölzbestände enthält Brennnesseln, Giersch, 
Knoblauchrauke und Himbeere. Im südlichen Planänderungsgebiet befinden sich einzelne 
hochstämmige Laubgehölze, darunter je eine Stieleiche, eine Roteiche, ein Bergahorn und 
eine Birke. 
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Die Böschungsflächen und geschotterten Bereiche im westlichen Planänderungsgebiet sind 
nahezu vegetationsfrei bzw. spärlich mit annuellen Pionierarten bewachsen. Aufgrund ihrer 
Lage im Innenbereich nach § 34 BauGB ist eine Überbauung hier nicht kompensationspflich-
tig. 
 
Ökologisch hochwertige Biotoptypen oder nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope sind im 
Planänderungsgebiet nicht vorhanden.  
 
Die festgestellten Biotoptypen sind nach Art, Flächengrößen und ökologischer Wertigkeit im 
vorstehenden Abschnitt 12 in der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung (Begründung Teil 1) ta-
bellarisch aufgeführt. 
 
2.2.2.2  Schutzgut Tier 
 
Die vorhandene Tierwelt ist nicht nach faunistischen Erfassungsmethoden (z. B. Linientaxa-
tionen) erfasst worden. Allerdings haben über die Erfassung der Biotoptypen im Frühjahr 
2018 hinaus weitere Begehungen bereits sowohl anlässlich von Erfassungen für das KNEF 
Sieg in Netphen in den Jahren 2005 und 2006 als auch für Flächennutzungsplanänderungen 
im unmittelbar östlich angrenzenden Gebiet im Jahr 2015 stattgefunden, bei welchen auch 
auf die Tierwelt geachtet worden ist. 
 
Grundsätzlich ist nicht auszuschließen, daß im Planänderungsgebiet Arten der Roten Listen 
sowie weitere, geschützte Arten vorkommen. Aufgrund der vorgefundenen Strukturen der 
Flächennutzung, insbesondere der langjährigen, gewerblichen Nutzung, sind im Planände-
rungsgebiet vorwiegend Ubiquisten („Allerweltsarten“) zu erwarten, die an die erheblich 
anthropogen vorbelastete Umwelt (Gewerbeflächen, mäßig stark befahrene Straße) ange-
passt sind. Rückzugs- und Deckungsmöglichkeiten für Tiere sind allerdings in dem siegbe-
gleitenden Gehölzstreifen vorhanden, so dass dort durchaus von einer erhöhten Artenvielfalt 
ausgegangen werden muß. Die von den beiderseits unmittelbar angrenzenden Gewerbebe-
trieben und der Straße ausgehenden, häufigen akustischen und optischen Störungen, die die 
Fluchtdistanzen sehr vieler Arten überschreiten, lassen im eigentlichen Planänderungsgebiet 
jedoch keine empfindlichen bzw. seltenen, darunter auch schützenswerte bzw. geschützte 
Arten höherer Wirbeltiere in nennenswerter Anzahl erwarten. 
 
Nach ersten Beobachtungen, die im Zuge der Biotoptypenerfassung gemacht wurden, sind, 
wie zu vermuten war, eine Reihe von Tieren in dem Planänderungsgebiet beheimatet oder 
suchen es zur Nahrungssuche auf; dabei wurden allerdings keine einzigartige Population 
streng geschützter oder vom Aussterben bedrohter Arten festgestellt. Durch die planerische 
Erweiterung der gewerblich nutzbaren Flächen werden praktisch keine nennenswerten Habi-
tate in Anspruch genommen. Vielmehr werden durch das Belassen der Gehölzstrukturen 
entlang der Sieg im Norden des Planänderungsgebietes Habitate erhalten, die grundsätzlich 
auch planungsrelevanten Arten zumindest zeitweilig als Lebensraum dienen können. Weite-
re, teils reich strukturierte Waldflächen im Nordwesten außerhalb des Planänderungsgebie-
tes bleiben mit ihren Habitatfunktionen erhalten. Damit wird sichergestellt, daß es zu keiner 
erheblichen Beeinträchtigung von Populationen kommen wird. 
 
In einem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (Teil 3 der Begründung) wird eine Auswertung 
der im Bereich des Messtischblattes 5114 (2. Quadrant) vorkommenden, geschützten Tierar-
ten (Quelle: Website der LANUV Recklinghausen) vorgenommen. Sie hat ergeben, daß ins-
gesamt 35 Spezies, hauptsächlich Vogel- und Fledermausarten, darin aufgelistet sind; eine 
Analyse der Lebensraumansprüche dieser Arten zeigt jedoch, daß nur einige dieser Arten 
grundsätzlich einen Teil ihrer Lebensräume im oder nahe am Planänderungsgebiet haben 
werden. Aufgrund der geringen zu erwartenden Auswirkungen auf die Tierwelt brauchen kei-
ne artenschutzrechtlichen Protokolle angefertigt zu werden. 
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Für den Artenschutz bedeutende Strukturen bleiben ausnahmslos erhalten, wie die Gehölz-
streifen entlang der Sieg nördlich des Gebietes. Sie können nicht nur für Fledermausarten 
von Bedeutung sein, sondern auch für eine Reihe von empfindlichen Vogelarten (z. B. für 
Eisvögel) potenzielle Lebensräume darstellen. Die rund 200 m nordwestlich des Planände-
rungsgebiet gelegenen Waldgebiete (Laubmischwald mit teils sehr alten, totholzreichen Ei-
chen) sind deutlich strukturreicher ausgestattet als die Gehölzstreifen nahe des Planände-
rungsgebietes und enthalten daher weit mehr Lebensräume insbesondere für Vögel und Fle-
dermäuse. Im weiteren Verlauf des Siegtals Richtung Obernetphen schließen sich umfang-
reiche und wirksame Rückzugsgebiete für möglicherweise geschützte Arten an.  
 
Wildlebende Großsäuger sind bei der Erfassung der Biotoptypen nicht gesichtet worden. 
Wildwechsel quer durch den Talraum der Sieg sind hier trotz der gewerblichen Bebauung in 
der Talaue grundsätzlich möglich und werden auch durch die Planung nicht unterbunden.  
 
Darüber hinaus ist mit Vorkommen von bodenbewohnenden Kleinsäugern (u. a. Mäusen und 
Igel) in vergleichbarer Populationsdichte wie in angrenzenden Wald- und Freiflächen oder 
auch in bebauter Umgebung zu rechnen – hier sind jedoch voraussichtlich keine besonders 
schützenswerten Arten (u. a. Haselmaus) vorhanden. Diese Art ist eher in den durchge-
wachsenen Niederwäldern mit gut ausgeprägter Strauchschicht verbreitet. 
 
Anders verhält es sich mit der ebenfalls zu erwartenden Fledermauspopulation, die im süd-
westfälischen Raum innerhalb von NRW einen Verbreitungsschwerpunkt besitzt. Es ist auf 
geeigneten Standorten, besonders in den Laubgehölzbeständen entlang der nördlichen 
Planänderungsgebietsgrenze, durchaus mit Vorkommen von Fledermausarten zu rechnen. 
Die Fledermausarten sind teilweise vom Aussterben bedroht und stehen durchweg auf der 
Roten Liste NRW bzw. sind artenschutzrechtlich relevant. 
 
Insbesondere ein schmaler Streifen entlang der nördlichen Grenze des Planänderungsgebie-
tes zwischen dem Gehölzstreifen entlang der Sieg und der vorhandenen Bebauung kommt 
als Jagdrevier für zahlreiche Fledermausarten in Frage. Auch über dem Bachbett bzw. dem 
Wasserspiegel der Sieg selbst bestehen gute Jagdmöglichkeiten z. B. für Wasserfledermäu-
se. Hier bleiben jedoch die Gehölze erhalten bzw. es werden allenfalls Zweige zurückge-
schnitten, die in das künftige Baufeld hineinragen. Daher werden besonders die Lebensräu-
me für die baumnistenden Arten nicht eingeschränkt. Der Erhalt dieser Strukturen ist eine 
besonders für Fledermäuse wichtige Vermeidungsmaßnahme. Gravierende Änderungen des 
Jagdverhaltens der Fledermäuse, die hier auf Nahrungssuche gehen, sind hier nicht zu er-
warten, da eventuell vorkommende Tiere an die bestehende, gewerbliche Nutzung, durchaus 
auch an bei betrieblichem Schichtbetrieb möglicherweise auftretende Lärm- und Geruch-
emissionen, sicherlich angepasst sind. Die Bebauung weiterer gewerblich nutzbarer Gebäu-
de auf dem Grundstück wird die derzeitigen Verhältnisse nicht wesentlich verändern. 
 
Analog verhält es sich mit der hier vorkommenden Vogelwelt, die ebenfalls praktisch keine 
Brut- und Nahrungshabitate im Planänderungsgebiet durch die Inanspruchnahme von bisher 
bereits teilweise als Lagerplatz genutzter Schotterflächen verliert; zahlreiche geeignete 
Strukturen für die vorhandenen Vogelarten bleiben erhalten. So bieten die vorstehend bereits 
erwähnten Gehölze entlang der Sieg weitere geeignete Lebensräume, unter anderem auch 
für geschützte Arten, die im Rahmen dieser Einschätzung nicht im einzelnen aufgeführt wer-
den. Daher sind diese Bereiche in der Planung entsprechend zu berücksichtigen. Bevorzugt 
gilt dies für die Singvogelarten. Für fast alle Taggreifvögel ist das Planänderungsgebiet eher 
unattraktiv. Nachtgreifvögel finden ähnlich wie die Fledermäuse entlang der Sieg bedingt 
geeignete Jagdreviere vor, können diese aber auch nach ggf. Umbau und Erweiterung des 
vorhandenen Gewerbebetriebs weiterhin nutzen. Ob die einzelnen, großen Zitterpappeln von 
Nachtgreifvögeln als Bruthabitat genutzt werden, ist zweifelhaft, da in diesen Bäumen noch 
keine geeigneten Höhlen erkennbar sind. Die häufig über 2 km² großen Jagdreviere von 
Greifvögeln aller Art werden durch die Planung daher nur geringfügig eingeschränkt, und es 
verbleiben in näherer und weiterer Umgebung bei weitem ausreichende Freiflächen und lo-
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ckere Waldbestände, so dass die Inanspruchnahme des Planänderungsgebietes nicht zwin-
gend zu einem Rückgang von Greifvogelarten aufgrund geringerer Nahrungsbasis und weg-
fallender Brutmöglichkeiten führen wird. 
 
Amphibien sind möglicherweise in dem Gehölzstreifen beiderseits der Sieg mit entsprechend 
feuchtem Mikroklima vereinzelt zu erwarten. Die Durchwanderbarkeit dieses Bereichs ist 
jedoch sehr eingeschränkt, außerdem ist die Sieg nicht als Laichhabitat geeignet. Querun-
gen des Planänderungsgebietes durch laichwillige Amphibien sind ohnehin nicht bekannt. 
 
Sonnenexponierte Böschungen und Schotterflächen sind im nordwestlichen Planänderungs-
gebiet vereinzelt vorhanden. Sie stellen zwar grundsätzlich Lebensräume von Reptilien, z. B. 
Eidechsen und Blindschleichen dar; aufgrund der nordöstlichen Exposition ist das Planände-
rungsgebiet für diese Arten jedoch weniger attraktiv als die nördlich der Sieg gelegenen, 
südexponierten Hänge mit wärmerem Mikroklima. Außerdem liegen die Flächen zwischen 
zwei Gewerbebetrieben und unterliegen zahlreichen Störungen, daher ist diese Artengruppe 
hier kaum zu erwarten. 
 
Die Fischfauna sowie die wirbellose Fauna des Makrozoobenthos in der Sieg sind nicht be-
troffen, da sich dieses Gewässer außerhalb Planänderungsgebiets befindet und von den 
geplanten Baumaßnahmen nicht betroffen wird.  
 
Weitere wirbellose Tiere sind in regionaltypischer Häufigkeit im Gebiet vertreten. Aufgrund 
der bereits größtenteils versiegelten bzw. überbauten Flächen des Planänderungsgebiets 
finden hier z. B. Insekten oder Weichtiere kaum Lebensmöglichkeiten vor. Das Gebiet ist für 
diese Tiergruppen ohne Bedeutung. Insbesondere sind hier keine seltenen Arten zu erwar-
ten. 
 
2.2.2.3  Schutzgut Boden 
 
Natürlich gewachsene Böden sind Planänderungsgebiet nicht mehr vorhanden. Alle Flächen 
sind im Zuge des hochwasserfreien Ausbaus der nördlich verlaufenden Sieg von Bodenaus-
hub und Schotter überdeckt und vielfach seit langer Zeit überbaut bzw. als Hofflächen ver-
siegelt worden. Daher sind die ursprünglichen Böden auch auf den aktuell überplanten, bis-
her noch nicht bebauten Flächen seit langem nicht mehr vorhanden. 
 
Geologisch liegt das Gebiet mitten im silikatischen Grundgebirge mit Schichten des Devon, 
der in der Region mit Sand- und Schiefergesteinen den Untergrund prägt. Die Talaue der 
Sieg, in welcher das Planänderungsgebiet liegt ist mit wesentlich jüngeren Ablagerungen des 
Quartärs bzw. des Holozäns aufgeschottert worden. Bis auf einige Hektar Grünlandflächen 
zwischen der Waldstraße und der weiter südöstlich befindlichen Ortslage von Deuz ist die 
Talaue im Umfeld des Planänderungsgebiets nahezu vollständig überbaut worden. 
 
Auf den anteilig sehr kleinen unversiegelten Schotter- und Lagerplatzflächen des Planände-
rungsgebietes versickert der größte Teil des Niederschlagswassers, während es von den 
versiegelten Gebäude- und Hofflächen in Abläufe gefasst und dem Vorfluter Sieg zugeführt 
wird. Die beabsichtigte Nutzungserweiterung wird diesen Zustand durch eine Zunahme der 
versiegelten Fläche in geringfügigem Umfang messbar verändern.  
 
2.2.2.4  Schutzgut Wasser 
 
Beim Schutzgut Wasser sind die Bereiche Grundwasser und Oberflächenwasser zu unter-
scheiden. 
 
Das Planänderungsgebiet liegt vollständig in der Talaue der Sieg, und zwar am südwestli-
chen Rand der Aue am Fuß des in südwestlicher Richtung allmählich ansteigenden Talhan-
ges am Fuße des Höhkopfs. Die gesetzlichen Überschwemmungsgebiete in der Siegaue 
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liegen durchweg außerhalb des Planänderungsgebiets. Von Südwesten gelangt ein namen-
loses Gewässer über das Gelände der Fa. Brühl in das Planänderungsgebiet und unterquert 
es in einer Verrohrung DN B 500, welche direkt in die Sieg mündet. Dieser Durchlass wird 
von dem Vorhaben weiterer Anbauten an den Betrieb nicht berührt und bleibt unverändert 
erhalten. 
 
Aufgrund des hier mäßig tief in die Ablagerungen der Talaue eingeschnittenen Siegprofils 
und dem aufgeschütteten Gelände liegt das Grundwasser im Planänderungsgebiet meist 
tiefer als 3 m unter der Geländeoberfläche und wird daher von den geplanten Maßnahmen 
kaum betroffen. Die angestrebte Grundflächenzahl von 0,8 sowie die unversiegelt belasse-
nen Teilflächen rings um das Planänderungsgebiet lassen zumindest eine stark einge-
schränkte Grundwasserneubildung im Planänderungsgebiet weiterhin zu. Die sehr geringfü-
gige Zunahme der überbaubaren Fläche verringert die Grundwasserneubildung zwar klein-
räumig, die auf den gesamten Talraum bezogene, zusätzliche Versiegelung hat aber einen 
sehr geringen Umfang. 
 
2.2.2.5  Schutzgut Luft 
 
Konkrete Immissionsmessungen stehen zur Auswertung nicht zur Verfügung. Die Werte der 
gegebenenfalls relevanten Parameter SO2, NO, NO2, CO und Schwebstaub, die durch zu-
sätzliche gewerbliche Nutzung künftig erzeugt werden, liegen zum einen voraussichtlich 
deutlich unter den Grenzwerten der IW1 der TA Luft, zum anderen fallen entsprechende E-
missionen in vergleichbaren Größenordnungen wie aus der nördlich benachbarten Bebau-
ung an. Ob es durch die zusätzlich mögliche, gewerbliche Bebauung zu einer signifikanten 
Zunahme der Emissionen kommen wird, ist fraglich, da dort ausschließlich Lagerhaltung be-
trieben werden soll. Aufgrund konsequenter Nutzung der neuesten gebäudetechnischen Ver- 
und Entsorgungsmedien werden zusätzliche Emissionen, sofern sie überhaupt auftreten 
werden, sehr gering sein. Die entsprechenden Grenzwerte werden daher voraussichtlich 
nicht überschritten.  
 
Für die bereits heute und ggf. künftig gewerblich genutzten Gebäude sowie auf dem sie um-
gebenden Grundstück werden aufgrund der bestehenden und geplanten Nutzungen voraus-
sichtlich keine verschärften schallschutztechnischen Auflagen erforderlich sein. Aufgrund der 
rund 200 m südöstlich gelegenen Wohnbebauung „Irle-Siedlung“ sowie dem knapp 100 m 
entfernten Sportplatz Deuz werden jedoch in der südöstlichen Hälfte des Planänderungsge-
biets Betriebsarten der Abstandsklassen I bis V (lfd. Nr. 1-160) der Abstandsliste zum Ab-
standserlass 2007 (Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz -V - 3 - 8804.25.1 vom 06.06.2007) und Anlagen mit ähnlichem 
Emissionsverhalten ausgeschlossen. In Abschnitt 5 des Teils 1 der Begründung „Emissions-
schutz“ wird dieser Sachverhalt näher erläutert. 
 
2.2.2.6  Schutzgut Klima 
 
Die klimatischen Verhältnisse im Planänderungsgebiet entsprechen den verbreitet entwickel-
ten Merkmalen des niederschlagsreichen Süderberglandes. Das Hauptmaximum der Nieder-
schläge liegt in den Monaten Dezember und Januar mit Nebenmaxima in den Monaten Juli 
und August. Das Minimum des Jahresniederschlages liegt im Monat März. 
 
Aufgrund seiner Lage am Hangfuß mit einer leichten nordöstlichen Exposition befindet sich 
das Planänderungsgebiet in einer topografisch bedingten Leelage mit einer möglichen Ab-
weichung von der berechneten, höhenabhängigen Niederschlagsmenge in einer vermutli-
chen Größenordnung von weniger als - 5 %.  
 
Aus der Auswertung der klimabedingt unterschiedlichen Blüh-, Ernte- und Aussaattermine 
geht hervor, daß es sich um ein Gebiet mit mäßig günstigen Vegetationsbedingungen han-
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delt, wie es für die Tal- und Unterhanglagen des Süderberglandes in submontanen Höhenla-
gen typisch ist. Aufgrund dieser Lage ist an bis zu 50 Tagen im Jahr mit Nebel zu rechnen. 
 
Lokalklimatisch besitzt das Gebiet aufgrund seiner Bebauung sowie der angrenzenden, 
ebenfalls gewerblich bebauten Grundstücke keine Bedeutung als Fläche für Entstehung von 
Kalt- und Frischluft. Die Transportwege von Kalt- und Frischluft im Bereich der Ortslage von 
Deuz werden durch das Vorhaben nicht geändert. Aus lufthygienischer Sicht führt die ge-
plante Bebauung auf weiteren ca. 0,1 ha daher zu keinen nachteiligen Konsequenzen für die 
Frischluftzufuhr und die Entlüftung der Ortslage Deuz. Auf den Naturhaushalt im angrenzen-
den Talraum der Sieg sind ebenfalls keine merklichen Auswirkungen zu erwarten. 
 
Das Mikroklima im Planänderungsgebiet ist durch die kleine, vorhandene Freifläche zwi-
schen der bestehenden Bebauung und dem Gehölzstreifen entlang der Sieg geprägt. Die 
Lage dieses Streifens zwischen dem Gehölzstreifen entlang der Sieg und gewerblicher Be-
bauung oberhalb einer Böschung im Südwesten sowie die nordöstliche Exposition führt im 
Tagesablauf jedoch lediglich im Sommerhalbjahr bei entsprechender Witterung zu längeren 
Besonnungen der Fläche. Im Winterhalbjahr sowie während der Übergangszeiten liegt sie 
meist im Schatten, und in unmittelbarer Nähe der zu erhalten bleibenden Laubgehölze an 
der Sieg sind mikroklimatisch eher feuchte Verhältnisse zu erwarten. Selbst bei einer Über-
bauung der jetzigen Freiflächen sind keine erheblichen Veränderungen gegenüber der heuti-
gen Nutzung als teils befestigte, teils geschotterte Lagerplatzfläche zu erwarten. 
 
2.2.2.7  Wirkungsgefüge der natürlichen Grundlagen 
 
Die vorbeschriebenen, natürlichen Grundlagen im Planänderungsgebiet sind in unterschied-
lichem Maße miteinander verzahnt und bedingen teilweise einander. Im folgenden werden 
die bedeutendsten dieser Wechselwirkungen kurz beschrieben. 
 
Relief, Boden und Klima sind die Grundlage für eine waldreiche Mittelgebirgslandschaft. Zur 
Sieg hin tritt eine etwas verbesserte Wasserversorgung auf tiefgründigeren Böden hinzu und 
ermöglicht unterschiedliche Waldausprägungen – artenärmere Buchengesellschaften auf 
den steilen Hangflächen im Südwesten, artenreichere Weich- und Hartholzauegesellschaften 
in der Siegaue, wie sie im nordwestlich gelegenen Naturschutzgebiet auch heute noch anzu-
treffen sind. 
 
Die monostrukturierten Waldflächen in höheren Hanglagen sowie die vorwiegend intensiv 
genutzten Grünlandflächen in der weiter nordwestlich, teils auch östlich gelegenen Siegaue 
bieten nur relativ wenigen, angepaßten Pflanzenarten sowie einer geringen Anzahl von Tier-
arten einen gut ausgeprägten Lebensraum. Allenfalls die Randbereiche zwischen Gehölzen 
und Grünland, der Laubmischwald nordwestlich der Fa. Brühl sowie die Uferbereiche der 
Sieg besitzen als Wanderkorridore eine nennenswerte Bedeutung. Die wenigen, noch nicht 
versiegelten Teilflächen des Planänderungsgebietes sind sowohl für Säugetiere und Vögel 
als auch für wirbellose Tiere für den jeweiligen genetischen Austausch von geringer Bedeu-
tung. 
 
Die beabsichtigte Nutzung als weiter verdichtetes Industriegebiet wird die in den angrenzen-
den, randlichen Gehölzstreifen entlang der Sieg unterschiedlich ausgeprägten, natürlichen 
Wechselbeziehungen kaum verändern, da diese Strukturen erhalten bleiben. Damit wird si-
chergestellt, daß nur für den Naturhaushalt weniger bedeutende Strukturen (fast ausschließ-
lich vegetationsfreie bzw. spärlich bewachsene Schotterflächen) dauerhaft entfallen und die 
für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild wertvolleren Bereiche unverändert erhalten 
werden. 
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2.2.3   Mensch- und gesellschaftsbezogene Schutzgüt er 
 
In der nachfolgenden Aufstellung werden diejenigen Schutzgüter dargestellt, die zum einen 
aus den Nutzungsansprüchen der Bevölkerung resultieren bzw. durch anthropogene Wahr-
nehmungen werthaltige Inhalte bekommen und auf diese Weise erst zum Schutzgut im Sin-
ne des UVPG werden. 
 
2.2.3.1  Schutzgut Landschaft und biologische Vielf alt 
 
Das Landschaftsbild des Planänderungsgebietes wird vor allem durch die vorhandene Topo-
graphie und die heutige Nutzung bestimmt. So ist der südwestliche Talhang der Sieg nahe 
der Ortslage von Deuz geprägt von unterschiedlich geneigten, teils mit Nadelwald, verbreitet 
auch mit Laubmischwäldern bestockten Flächen, in welche nahe der Ortslage auch Grün-
landflächen eingestreut sind. Diese überwiegend intensiv bewirtschafteten forstwirtschaftli-
chen Nutzflächen repräsentieren westlich des Planänderungsgebietes mäßig gut gegliederte 
Landschaftsbestandteile mit örtlicher Bedeutung für den Biotop-, Arten- und Landschafts-
schutz. Talauen, Hänge und Kuppen der näheren und weiteren Umgebung sind von Grün-
landflächen, Wald und Bebauung bedeckt. Der Talraum der Sieg im Planänderungsgebiet ist 
bis nahe an das Gewässer von Industriebetrieben sowie Verkehrswegen geprägt. Zur Misch-
bebauung an der Kölner Straße hin sind einige Hektar Freiflächen als Grünland erhalten 
geblieben. 
 
Die künftig zusätzlich überbaubare Fläche des Planänderungsgebietes stellt in ihrem derzei-
tigen Zustand eine teils geschotterte, teils bereits versiegelte Freifläche innerhalb des Be-
triebsgeländes der Fa. Klein Umformtechnik GmbH dar. Doch auch in den vergangenen 
Jahrzehnten war dieser Bereich bereits stark überformt, da die aktuell vorhandene, gewerbli-
che Bebauung bereits seit längerem bestand und von der ehemaligen Kleinbahnlinie Weide-
nau-Werthenbach (Bahnhof) gequert wurde. Deren Bahntrasse ist mittlerweile in das Be-
triebsgelände integriert worden.  
 
Das Planänderungsgebiet stellt zwischen der Fa. Brühl im Südwesten und der Sieg im Nord-
osten optisch einen bereits größtenteils gewerblich bebauten Bereich dar. Aufgrund seiner 
Lage inmitten von weiteren Betrieben und nahe der dicht mit Gehölzen bewachsenen Sieg, 
die hier keinen bachparallelen Weg aufweist, ist es kaum von außerhalb gelegenen Flächen 
einsehbar und stellt daher keine landschaftsästhetisch hochwertige Fläche dar. Eine erhebli-
che Verschlechterung dieser kaum ausgeprägten Attraktivität ist durch die geplante Bebau-
ung nicht zu erwarten.  
 
Insgesamt gesehen ist das Planänderungsgebiet aus landschaftsästhetischer Sicht unter-
durchschnittlich ausgestattet und entsprechend zu bewerten. Die spätere Ausdehnung der 
gewerblichen Nutzung auf bislang noch nicht überbaute Schotterflächen wird allenfalls als 
folgerichtige Nutzung des bereits gewerblich vorgeprägten Umfelds wahrgenommen, so dass 
ein landschaftsästhetischer Bewertungszuschlag der Flächen entbehrlich ist. 
 
 
2.2.3.2  Erhaltungsziele und Schutzzweck der Gebiet e von gemeinschaftlicher 

Bedeutung und der europäischen Vogelschutzgebiete i m Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes und weitere Schutzgebiete  

 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) und europäische Vogelschutzge-
biete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes sind nicht betroffen. Die nächstgelegenen 
FFH-Gebiete sind der Auenwald bei Netphen (DE 5014-301) ca. 1 km nordwestlich des Plan-
änderungsgebietes, die Gernsdorfer Weidekämpe (DE-5115-301) ca. 6 km südöstlich des 
Planänderungsgebietes und der Rothaarkamm und Wiesentäler (DE 5015-301) in seiner 
westlichsten Ausdehnung ca. 5,5 km nordöstlich des Planänderungsgebietes. 
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Flächen des Biotopkatasters NRW werden von der Planung ebenfalls nicht berührt. In der 
Umgebung des Planänderungsgebiets befinden sich das sogenannte „Saarwäldchen“ (BK 
5114-099), eine ca. 1,5 ha große Waldfläche mit alten Eichen ca. 150 m südwestlich des 
Gebiets, außerdem das „Siegtal bei Deuz“ (BK 5114-103), eine 18 ha große Grünlandfläche 
mit Brach- und Biotopflächen, die sich 50 bis 750 m südöstlich des Gebiets erstreckt und 
schließlich der „Naturnahe Laubmischwald im Siegtal“ (BK 5114-096), ein mit alten Eichen 
und Biotopflächen durchsetzter Komplex rund 200 m nordwestlich des Gebiets. Die nächst-
gelegenen, gesetzlich geschützten Biotope liegen innerhalb der vorstehend aufgeführten 
Flächen des Biotopkatasters und werden daher von dem Vorhaben ebenfalls nicht betroffen. 
 
2.2.3.3  Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüt er 
 
Kulturgüter sind nach derzeitigem Wissensstand im Planänderungsgebiet nicht vorhanden.  
 
2.2.3.4  Schutzgut Land- und Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei 
 
Landwirtschaftliche Nutzung findet im Planänderungsgebiet nicht statt. Entsprechend genutz-
te Flächen (Grünland) befinden sich in der Talaue der Sieg nordwestlich und östlich von 
Deuz, sie werden von dem Vorhaben nicht betroffen. Forstlich genutzte Flächen liegen über 
100 m entfernt in südlicher und nordwestlicher Richtung und bleiben unverändert erhalten.  
 
Die Fischerei wird nicht betroffen, weil im engeren Planänderungsgebiet kein fischereilich 
genutztes Gewässer vorhanden ist. Die nördlich direkt angrenzende Sieg ist verpachtetes 
Angelgewässer und für die Pächter von der Waldstraße aus weiterhin gut erreichbar. Eine 
jagdliche Nutzung im Planänderungsgebiet ist nicht möglich und wird nicht praktiziert. 
 
2.2.3.5  Wechselwirkungen zwischen Naturhaushalt, M ensch, Kultur- und Sach-

gütern, Land- und Forstwirtschaft 
 
Bei der Beschreibung der Wechselwirkungen geht es nicht um vorhabensbezogene Wirkun-
gen, sondern um diejenigen Wirkungen, die durch die gegenseitige Beeinflussung der zur 
Zeit vorhandenen, wahrnehmbaren bzw. meßbaren Schutzgüter entstehen. 
 
Dabei gehen wesentliche Wechselwirkungen von den derzeitigen Nutzungs- und Biotop-
strukturen aus, da durch die aktuelle Nutzung bereits heute sowohl diese Nutzung in sich als 
auch andere Schutzgüter wie folgt beeinflußt werden: 
 

Schutzgut Mensch: unattraktive Lage, keine Zugänglichkeit des Geländes 
für Erholungssuchende 

 
Schutzgut Pflanze: teilweise vegetationsfreie oder spärlich bewachsene 

Freiflächen (geschotterter Lagerplatz) → teils artenarme, 
teils fehlende Pflanzendecke → Ausbildung daran an-
gepasster Tierartengruppen, vorwiegend Allerweltsarten 
(Ubiquisten) 

 
Schutzgut Tier: geringe Lebens-, Brut- und Wandermöglichkeiten durch 

meist schwach, nur im Norden entlang der Sieg außer-
halb des Planänderungsgebietes gut ausgeprägte Ver-
netzungswirkungen → geringe bis mäßige Beweglichkeit 
der Arten, Habitatstrukturen vor allem außerhalb des 
Planänderungsgebietes vorhanden 

 
Schutzgut Boden: Veränderungen der gewachsenen Bodenstrukturen 

durch vorhandenen Gewerbebetrieb → Pufferfunktionen 
des Bodens nur auf unversiegelten Flächen gering bis 
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mäßig ausgeprägt → Speicherung von gelösten Stoffen 
im Boden, Verhinderung von deren Auswaschung ins 
Grundwasser 

 
Schutzgut Wasser: je nach Bodenverhältnissen verlangsamte, meist fehlen-

de Versickerungsmöglichkeit des Regenwassers bis in 
grundwasserferne Schichten → mäßiger bis starker Ein-
fluss der Bodennutzung auf das Grundwasser 

 
Schutzgut Klima: mäßig bis stark beschattetes, bebautes Gelände mit 

versiegelten Hofflächen und kleinteilig Lagerflächen mit 
Schotterauflage → starke Abstrahlung von den vegetati-
onsfreien Freiflächen → aufgrund örtlich beengter Lage 
geringer Austausch von Kalt- und Frischluft → geringe 
Bedeutung für das lokale Klima  

 
Schutzgut Luft: dichter Gehölzbewuchs auf nördlich angrenzenden Flä-

chen entlang der Sieg, teilweise abriegelnde Wirkung 
nördlich und südwestlich angrenzender Gewerbebetrie-
be → mäßige Abschirmungseffekte, geringe bis mäßige 
Ventilationswirkung  

 
Schutzgut Landschaft:  keine öffentliche Zugänglichkeit des gewerblich genutz-

ten Grundstücks vorhanden → keinerlei Möglichkeiten, 
die Landschaft zu erleben → durch die seit längerem 
vorhandenen Gewerbebetriebe erheblicher Eigenarts-
verlust der Landschaft 

 
3   Beschreibung der umweltrelevanten Maßnahmen 
 
Im folgenden Abschnitt werden diejenigen Maßnahmen ermittelt, die die Umwelt in relevanter 
Weise beeinträchtigen können. Weiterhin werden die Möglichkeiten der Vermeidung bzw. 
Minimierung von Auswirkungen aufgezeigt. Unvermeidbare Auswirkungen werden ermittelt 
und bilanziert, um die erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu entwickeln. 
 
3.1   Zu erwartende Auswirkungen des Vorhabens 
 
Die Umsetzung der Bebauungsplanänderung verursacht Versiegelung von Boden im Bereich 
zusätzlicher, gewerblich nutzbaren Hallen und ihrer Nebenanlagen und Umfahrungen. Hier-
von werden weniger als 0,1 ha des Planänderungsgebietes zusätzlich betroffen; die restli-
chen Flächen bleiben gewerblich nutzbare, jedoch nicht überbaubare Flächen.  
 
Die von der Umsetzung des Bebauungsplans ausgelösten Veränderungen sind in den Tabel-
len der Bilanzierung (Teil 1 der Begründung, Abschnitt 12) differenziert dargestellt. Die zeich-
nerischen und textlichen Festsetzungen innerhalb des Bereichs der 6. Änderung des Bebau-
ungsplans Nr. 5 „Industriegebiet“ in Netphen-Deuz definieren diejenigen planerischen Ele-
mente, die als Verursacher umweltrelevanter Wirkungen zu charakterisieren sind. Dies sind 
insbesondere der vorgesehene Nutzungstyp und die mit ihm verbundenen baulichen Ele-
mente sowie Elemente der technischen Infrastruktur, hier der zusätzlich zu errichtenden 
Werkshallen. 
 
Diese vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen erzeugen wiederum unterschiedliche Auswir-
kungen und teilweise Folgewirkungen mit variabler Reichweite und Intensität auf die jeweili-
gen Schutzgüter. Für eine erste Ermittlung dieser zu erwartenden Wirkungen wird die fol-
gende Matrix herangezogen, die gleichzeitig die untersuchungsrelevanten Wechselbezie-
hungen zwischen Verursacher, Wirkung und Betroffenem vorgibt. 



   18 

 
Tabelle 2: Gefüge zwischen Verursacher-Wirkung-Betroffenem 
 

Zu erwartende Wirkungen Schutz-
güter 

Schutzgut- 
bezogene 
Faktoren 

Über- 
bau- 
ung 

Versie- 
gelung 

Freiflä- 
chenver- 
lust 

Verände- 
rung des 
Reliefs 

Gas- u. 
staubf. 
Emission 

Lärm Ab-
fall 

Ab-
was- 
ser 

Wohnen     X X   
Erholung/ 
Freizeit 

        

Landwirt- 
schaft 

        

Forstwirt- 
schaft 

        

Wasser- 
wirtschaft 

X X      X 

Mensch 

Rohstoff- 
Gewinnung 

        

Pflanze         
Tier   X   X   
Boden X X       
Wasser X X      X 
Klima         
Luft   X      
Landschaft         
Kulturgüter         
Sachgüter         
Wechselwirkungen X X    X   
 
Das vorstehende Verursacher-Wirkungs-Betroffenen-Gefüge ist ein erster Arbeitsschritt in-
nerhalb der Wirkungsanalyse, die hier nachfolgend durch die Kurzbeschreibung der schutz-
gutrelevanten Auswirkungen weiter vervollständigt wird. 
 
Im Vorfeld soll eine knappe Zusammenfassung der zu erwartenden Auswirkungen über die 
einzelnen Konflikte informieren, so daß im Rahmen der nachträglichen Beschreibung der 
Maßnahmen auf diesen Sachzusammenhang Bezug genommen werden kann (s. dazu 
Nummerierung der Auswirkungen). Gleichzeitig wird deutlich, für welche Auswirkungen keine 
oder nur unzureichend geeignete Maßnahmen entwickelt werden können. Diese werden im 
Anschluß zusammenfassend aufgeführt. 
 
Schon mit Beginn der Bauarbeiten (Fundamentaushub) und schließlich später der vorgese-
henen Errichtung weiterer Gebäudeteile auf dem Gelände des Planänderungsgebietes wird 
eine Reihe von Beeinträchtigungen für die Schutzgüter zu erwarten sein, die sich nach Fer-
tigstellung der Gebäude und Nebenanlagen durch dauerhafte Auswirkungen manifestieren. 
Die Ursachen für derartige Beeinträchtigungen sind dabei durch die Veränderungen der phy-
sikalisch-energetischen sowie stofflichen Prozesse mit Sekundär- und Wechselwirkungen im 
Bereich aller Naturfaktoren begründet. Darüber hinaus sind durch die zukünftige Nutzung 
weitere Wirkungen in Form von Emissionen durch Hausbrand zu erwarten. 
 
Eine stark vereinfachte Darstellung über diese Auswirkungen liefert die folgende Tabelle: 
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Tabelle 3: Zu erwartende Auswirkungen auf die Schutzgüter 
 
Mensch: Störung der jeweils benachbarten Gewerbebetriebe durch Lärm und ins-

besondere während der Bauphase durch Staub und Unruhe (1) 
Pflanze: Keine Auswirkungen auf Pflanzen, da im Baufeld nicht vorhanden (2) 

Biotopverlust (teilweise) (3) 
Tier: Verlust von Lebens- und Teillebensräumen (z. B. Nahrungsraum) (4) 
Boden: Auf rund 2 % des Planänderungsgebietes vollständiger Verlust der zuvor 

bereits erheblich gestörten, bodenökologischen Funktionen (Grundwas-
serschutz, Niederschlagsretention, Lebensraum, Standort für eine ent-
sprechend angepasste Vegetation) im Bereich von Bebauung und Ver-
siegelung (5) 

Wasser: Verringerung der Grundwasserneubildungsrate (6) 
Beschleunigung des Gebietsabflusses (7) 

Klima: geringfügige Ausweitung der örtlichen Wärmeinsel (8) 
Luft: Erzeugung von Emissionen (durch Baumaschinen/befristet, Hausbrand 

dauerhaft) (9) 
Landschaft: Sehr geringer Verlust von Freiraum (10) 
Kultur-
/Sachgüter: 

Keine Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter, da nicht vorhanden (11) 

Wechsel-
wirkungen: 

Verschiebung von Artengemeinschaften (12) 
Veränderung des Wasserhaushalts (13) 

 
Die räumlichen Auswirkungen dieser Beeinträchtigungen dürften in der Regel auf das Plan-
änderungsgebiet und dessen unmittelbare Randbereiche beschränkt bleiben. 
 
3.2   Vermeidungsmaßnahmen 
 
Die Vermeidung von Eingriffen in den Naturhaushalt lässt sich primär durch alternative 
Standortentscheidungen erreichen. Es handelt sich bei der 6. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 5 „Industriegebiet“ in Netphen-Deuz jedoch um eine abschließende, bauleitplaneri-
sche Ordnung der hier bereits seit Jahrzehnten vorhandenen gewerblichen Nutzung, die 
nach mehreren Änderungen der letzten Jahre, u. a. Wegfall der Bahnstrecke, die restlichen 
verbliebenen, potenziellen baulichen Erweiterungsmöglichkeiten für ein hier ansässiges mit-
telständisches Unternehmen bereitstellen kann. Vor diesem Hintergrund ist eine verglei-
chende Betrachtung im Sinne einer alternativen Standortsuche hinfällig, da der aktuelle 
Standort des dort bereits ansässigen Betriebs erhalten bleiben soll. 
 
Unabhängig hiervon hat sich im Zuge vergleichender Standortbetrachtungen herausgestellt, 
daß es gerade in den Tallagen der Sieg und ihrer Zuflüsse aufgrund der häufig hohen ökolo-
gischen Wertigkeit, der dichten Bebauung in den Ortslagen und der schwierigen Topografie 
auf den angrenzenden Talhängen sowie weiterer Restriktionen auch des Natur- und Land-
schaftsschutzes kaum noch kurz- bis mittelfristig umsetzbare Alternativen zu Erweiterungen 
oder Neuausweisungen von Gewerbeflächen gibt. Deshalb ist es von großer Bedeutung, 
dass hier ein bestehender gewerblicher Ansatz durch eine überschaubare Ausweisung eines 
Baufensters maßvoll erweitert wird, denn diese Vorgehensweise ermöglicht es dem dort an-
sässigen Betrieb, seinen Standort zu sichern, statt andernorts auf sehr wahrscheinlich bis-
lang gänzlich unberührten Flächen neue Betriebsgebäude errichten zu müssen. Die Umset-
zung der 6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 5 „Industriegebiet“ in Netphen-Deuz ist daher 
geeignet, zusätzliche Eingriffe in Natur und Landschaft wirksam zu vermeiden. 
 
Doch auch innerhalb des Planänderungsgebietes sind Vermeidungsmaßnahmen beachtet 
worden, denn die ökologisch höherwertigen Strukturen der näheren Umgebung, u. a. das 
Gewässerumfeld der nördlich angrenzenden Sieg, bleiben vollständig erhalten. Durch die 
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weiter optimierte Festsetzung überbaubarer Flächen wird ein wirtschaftlicher Umgang mit 
dem knappen Gut Grund und Boden sichergestellt – auch dies ist ein Vermeidungsaspekt. 
 
3.3   Verminderungs- und Schutzmaßnahmen 
 
Eine spürbare Verminderung der Eingriffe im Planänderungsgebiet wird durch Reduzierung 
der GRZ von 1,0 auf 0,8 erreicht. Die hiervon betroffenen Schutzgüter Bodenökologie (5) 
und wasserhaushaltliche Funktionen (6 und 7) werden zwar teilweise beeinträchtigt, bleiben 
auf den nicht überbaubaren Flächen aber teilweise erhalten. Aufgrund der beengten Raum-
verhältnisse kann die Versiegelung im Planänderungsgebiet nicht weiter minimiert werden. 
 
Beeinträchtigungen während der Bauphase (1,9) auf den noch nicht vollständig bebauten 
Grundstücken können durch ein optimiertes und diese Aspekte berücksichtigendes Baustel-
lenmanagement sowie durch die strikte Beachtung entsprechender Vorschriften vermindert 
werden. 
 
Für die Menschen bestehen grundsätzlich Erfordernisse für Schallschutzmaßnahmen. Die 
Orientierungswerte der TA Lärm in den nordöstlich und südöstlich gelegenen Wohn- und 
Mischgebieten werden über einen Ausschluss besonders stark emittierender Betriebe (Be-
triebsarten der Abstandsklassen I bis V gemäß lfd. Nr. 1-160 der Abstandsliste zum Ab-
standserlass 2007, aufgeführt im Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz -V - 3 - 8804.25.1 vom 06.06.2007) und Anlagen mit 
ähnlichem Emissionsverhalten ausgeschlossen. Mit diesen Einschränkungen sowie den hin-
reichenden Mindestabständen zu der vorhandenen Bebauung und den eingeschränkt zuläs-
sigen gewerblichen Nutzungen (vgl. Abschnitt 5 der Begründung „Immissionsschutz“) wird 
ein passiver Schallschutz allerdings bereits gewährleistet.  
 
3.4   Ausgleichsmaßnahmen 
 
Trotz der vorstehend beschriebenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen werden 
aufgrund der Inanspruchnahme von Biotoptypen mit vorwiegend geringem ökologischen 
Wert gerade noch messbare Auswirkungen verbleiben. Da diese Teilflächen jedoch im In-
nenbereich nach § 34 BauGB gelegen sind, werden keine Ausgleichs- oder Ersatzmaßnah-
men erforderlich.  
 
4  Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nach teiligen Um-

weltauswirkungen 
 
Die Beeinträchtigung der Funktionen der Schutzgüter kann durch die oben aufgezeigten 
Maßnahmen in vielen Fällen nur teilweise vermieden, vermindert oder ausgeglichen werden. 
Nachfolgend werden die zu erwartenden nachteiligen Umweltauswirkungen benannt, die 
ohne die vorgenannten Maßnahmen in einigen Fällen erheblich sein werden. Daher kommt 
den Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen im Planänderungsgebiet eine besondere 
Bedeutung zu. Insgesamt wird sichergestellt, dass die ermittelten Auswirkungen auf ein un-
erhebliches Maß reduziert werden.  
 
Der Wegfall der teilweise noch vorhandenen, geringwertigen Biotoptypen auf den Bauflächen 
(2), (3) und der Verlust von Lebens- und Teillebensräumen der vorhandenen Tierwelt (4) 
sind messbare Auswirkungen, die zwar in die Bilanzierung des vorstehenden Abschnitts ein-
gehen, aufgrund des hier bereits bestehenden Baurechts gemäß § 34 BauGB jedoch nicht 
kompensiert werden müssen. Gleiches gilt für die Verluste (5) der bodenökologischen Funk-
tionen auf einem kleinen Teil des Planänderungsgebietes.  
 
Die zu erwartende Verringerung der Grundwasserneubildungsrate (6) und die Beschleuni-
gung des Gebietsabflusses durch zusätzliche Versiegelungen (7) sind aufgrund ihrer punk-
tuellen Wirkung zwar örtlich erheblich, diese Auswirkung wird jedoch relativiert, indem das 
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oberflächlich anfallende Niederschlagswasser wie bisher dezentral in die Sieg eingeleitet 
wird, welche diese zusätzliche Wassermenge problemlos abführen kann. Das Schmutzwas-
ser wird dem Hauptsammler der städtischen Entwässerung zugeleitet. 
 
Die durch die vorgesehene, zusätzliche Bebauung entstehende Ausweitung der städtischen 
Wärmeinsel (8) ist aufgrund ihres sehr geringen Umfangs wahrscheinlich nicht messbar und 
wird keine nachteiligen Effekte bewirken, da im potenziell betroffenen Umfeld keine Wohn-
gebiete, sondern weitere, in vergleichbarer Weise emittierende Betriebe vorhanden sind. 
Daher ist nicht zu erwarten, daß bei entsprechenden sommerlichen Strahlungswetterlagen 
nennenswerte stärkere oder langandauernde Belastungssituationen durch Hitze und Schwü-
le auftreten werden als bisher schon. Dies gilt sowohl für das Planänderungsgebiet als auch 
für weiter entfernt gelegene Wohn- und Mischgebiete in der westlichen Ortslage von Deuz, 
da diese einen gewissen Freiflächen- und Grünanteil aufweisen bzw. an ausgedehnte Frei-
flächen direkt angrenzen. Die ringsum anschließenden Waldgebiete bewirken sowohl heute 
als auch zukünftig einen wichtigen klimatischen Ausgleich.  
 
Die Erzeugung zusätzlicher gasförmiger Emissionen durch Hausbrand (9) nach der zusätz-
lich ermöglichten Bebauung dürfte für diese Strukturen typische Größenordnungen anneh-
men, die damit zu vernachlässigen sind.  
 
Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild (10) sind unerheblich, da nur vorbelastete, teils 
vegetationsfreie Schotterflächen entfallen werden. Dieser Bereich liegt außerhalb der Sicht-
weite von öffentlichen Straßen- und Wegeflächen bzw. wird durch nordwestlich anschließen-
de Gehölzbestände sichtverschattet, so dass die zusätzliche Bebauung praktisch nicht 
wahrgenommen werden kann. Die Höhe der geplanten Gebäude der Betriebserweiterung 
wird sich an dem Bestand orientieren oder dessen Abmessungen unterschreiten. Land-
schaftsästhetisch hochwertige Gehölzensembles außerhalb des Planänderungsgebietes 
bleiben erhalten. Mit dieser Vorgehensweise können die Auswirkungen auf das Landschafts-
bild auf ein unerhebliches Maß reduziert werden. 
 
Der durch geringfügig höheres Verkehrsaufkommen erzeugte Lärm im Bereich des Gewer-
begebietes wird aufgrund der akustischen Vorbelastung durch die angrenzenden Gewerbe-
betriebe keine erhebliche zusätzliche Belastung verursachen. Wohngebiete werden von die-
sen zusätzlichen Lärmemissionen, sofern sie überhaupt entstehen sollten, nicht in meßba-
rem Umfang betroffen sein. 
 
In diesem Zusammenhang ist auch noch einmal die Störung der benachbarten Gewerbebe-
triebe durch Lärm, Staub und Unruhe (1) während der Bauphase zu nennen. Diese läßt sich 
durch die bereits erwähnten Maßnahmen nur in gewissem Umfang vermindern, ist allerdings 
hinnehmbar, da diese Auswirkungen zeitlich befristet sind und primär nur die umliegende, 
gewerbliche Bebauung im Talraum der Sieg betreffen. 
 
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand können für die untersuchten Schutzgüter ermittelte, 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nach Realisierung der Planung durch Vermei-
dungs-, Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen innerhalb und außerhalb des Planän-
derungsgebietes in sehr vielen Fällen auf ein unerhebliches, umweltverträgliches Maß redu-
ziert werden. Unvermeidbare Auswirkungen auf einzelne Schutzgüter sind zwar nicht direkt 
kompensierbar, lösen aber aufgrund einer im situativen Gesamtkontext nachgeordneten Be-
deutung dieser Sachverhalte keine erheblichen Bedenken gegen das Vorhaben aus.  
 
5   In Betracht kommende, anderweitige Planungsmögl ichkeiten 
 
Im Rahmen der Untersuchung des Vorhabens auf seine Umweltverträglichkeit ist darzule-
gen, inwiefern es entweder ganz vermieden oder zumindest auf alternativen Standorten um-
gesetzt werden kann.  
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5.1   Nullvariante 
 
Ein Verzicht auf die Aufstellung der 6. Änderung des Bebauungsplans und ein Belassen der 
Fläche in ihrem jetzigen Zustand würde vordergründig zwar alle vorstehend aufgeführten 
Auswirkungen vermeiden; dies hätte jedoch zur Folge, daß bestehende Arbeitsplätze eines 
expansionswilligen Betriebs nicht dauerhaft gesichert werden könnten. Dies könnte mittel- 
bis langfristig ein Abwandern in Kommunen, die geeignete Flächen bereitzustellen beabsich-
tigen, zur Folge haben. Eine solche Betriebsverlagerung hätte außerdem sehr wahrschein-
lich ebenfalls eine Inanspruchnahme von bislang unberührter Natur zur Folge, da hierfür 
auch andernorts die bauleitplanerischen Voraussetzungen erst geschaffen werden müßten. 
Diese Entwicklung ist nicht im Sinne des Allgemeinwohls innerhalb der Stadt Netphen. 
 
5.2   Standortalternativen und Begründungen zur Aus wahl 
 
Mit der Aufstellung der 6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 5 „Industriegebiet“ in Netphen-
Deuz werden die folgenden Ziele verfolgt: 
 
Der beplante Bereich wird aufgrund eines aktuell hohen Nachfragedrucks des im künftigen 
Planänderungsgebiet bereits bestehenden Betriebs nach zusätzlich nutzbaren, überbauba-
ren Gewerbeflächen einer geordneten, an die heutigen Erfordernisse angepaßten Entwick-
lung zugeführt. Außerdem werden bauliche Erweiterungen oder Erneuerungen im Bestand 
mit der angestrebten Bauleitplanung wesentlich erleichtert. 
 
Konkrete Alternativen zu diesem speziellen Standort (Exposition, Umgebung, Erschließung, 
Umfang) sind aufgrund der Zielsetzung, nämlich der Anpassung eines Bebauungsplanes in 
einem gewerblich bereits vollständig vorgeprägten Bereich, nicht zu entwickeln. Eine teilwei-
se oder vollständige Verlagerung des dort vorhandenen Betriebs innerhalb des Netphener 
Stadtgebietes oder nach außerhalb ist nicht geplant. Die vorliegende Planung stellt eine op-
timierte Lösung im Umfeld des bestehenden Betriebs einschließlich der vorhandenen Er-
schließung dar, denn weitergehende Erweiterungen sind aufgrund der bewegten Topogra-
phie und dem unmittelbar angrenzenden Fließgewässer (Sieg) nicht möglich. Die hier be-
handelte Planung stellt eine moderate Ausweisung gewerblich nutzbarer Flächen auf topo-
grafisch geeignetem und ökologisch annähernd wertlosem Gelände an. 
 
Die vorliegende Planung stellt die beste Lösung von mehreren Varianten dar, die hier nicht 
im einzelnen näher dargestellt werden. 
 
5.3   Alternative Bebauungskonzepte und Begründunge n zur Auswahl 
 
Angesichts dieser Vorgaben ist klar, dass es für das Planänderungsgebiet zum jetzigen Zeit-
punkt keine Standortalternativen im klassischen Sinne einer Standortsuche im Außenbereich 
gibt, sondern lediglich verschiedene Möglichkeiten der inneren Aufteilung der überbaubaren 
Flächen bzw. der Anordnung der Baufenster. 
 
Die vorhandene, innere und äußere Erschließung über öffentliche Wege und Medien bleibt 
unverändert bestehen, da das Planänderungsgebiet weiterhin für den bestehenden Betrieb 
ausgelegt sein wird und der nordwestliche, bisher unbebaute Bereich grundstücksintern er-
reichbar sein wird. Die Lage des Planänderungsgebietes am südlichen Talrand der Siegaue 
lässt im Grunde nur die Herstellung ebener, gewerblich nutzbarer Flächen zu, die im Zuge 
der bisherigen Nutzung des Grundstücks bereits entsprechend profiliert worden sind. 
 
Bei der Fortentwicklung der gesamten Konzeption der Bebauungsplanänderung wurden an-
grenzende Gehölzbestände und Böschungsflächen von darüber hinaus gehender Bebauung 
ausgeklammert. Damit wurde ein Bebauungskonzept entwickelt, welches unter anderem 
auch aufgrund ökologischer und landschaftsästhetischer Belange (s. o.) immer wieder opti-
miert worden ist. Darüber hinaus kann die Überbaubarkeit im Planänderungsgebiet nicht 
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weiter reduziert werden, ohne eine sinnvolle Ausnutzung der Planänderungsgebietsfläche in 
Frage zu stellen. Dies stünde in keinem Verhältnis zu den dann reduzierten, ohnehin bereits 
geringfügigen Eingriffen in Naturhaushalt und Landschaftsbild. 
 
6  Darstellung der Schwierigkeiten bei der Zusammen stellung der Angaben 
 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben gibt es insofern, als daß die Be-
schreibungen nicht vollständig aus einer umfassenden Untersuchung zur Umweltverträglich-
keit, wie sie üblicherweise bei projektbezogenen UVU in Form einer UVS vorliegen, abgelei-
tet werden konnten und somit auch nicht deren Aussagegenauigkeit und Umfang entspre-
chen können. Allerdings sind bei der Erfassung der Biotoptypen im Spätwinter und mehrmals 
im Frühjahr und Frühsommer 2018 zahlreiche umweltrelevante Informationen erhoben wor-
den, die in den Umweltbericht einfließen. 
 
Eine Prüfung auf mögliche Vorkommen besonders geschützter Pflanzen und Tiere im Plan-
änderungsgebiet beschränkt sich daher – unter Einbeziehung mehrerer Geländeaufnahmen 
und Expertenbefragungen erhobenen, zusätzlichen Informationen - auf einen Abgleich der 
aufgefundenen Arten und Habitate mit der Liste der LANUV (Meßtischblatt 5114 – 2. Quad-
rant). Es kommen allerdings nicht alle für diesen Kartenausschnitt aufgeführten Arten – auch 
nicht potenziell – im Planänderungsgebiet vor. Für die möglicherweise vorkommenden Arten 
sind besonders deren potenzielle Lebensstätten in die Betrachtung einbezogen worden – 
aufgrund dieser Vorgehensweise können z. B. erhebliche Eingriffe in Lebensstätten der 
streng geschützten Fledermausarten weitgehend ausgeschlossen werden. Hiermit werden 
nicht nur für diese, sondern auch für weitere, zur Zeit nicht verifizierte Arten im Gebiet gute 
Lebensmöglichkeiten erhalten und nach Möglichkeit verbessert. 
 
Viele der weiteren Angaben beruhen auf Erfahrungswerten und Abschätzungen. Insofern 
haben die oben ermittelten Auswirkungen größtenteils rein beschreibenden Charakter, ohne 
auf konkreten Berechnungen oder Modellierungen zu basieren. Bestimmte Auswirkungen 
können hinsichtlich ihrer Reichweite oder Intensität nicht eindeutig determiniert werden. So 
werden beispielsweise mögliche Auswirkungen wie etwa Beeinträchtigungen der vorhande-
nen Tierwelt durchaus als potenzielle Beeinträchtigungen identifiziert, ihr voraussichtlicher 
Umfang kann aber nicht ermittelt werden, da entsprechende Detailuntersuchungen fehlen. 
Der Aufwand für derartige Spezialgutachten ist im Verhältnis zu den dabei speziell für das 
Planänderungsgebiet zu gewinnenden Ergebnissen unverhältnismäßig hoch, so daß derarti-
ge, mehr grundsätzliche Fragestellungen aus dem ökologischen Bereich nicht an dieses 
Planvorhaben gebunden werden sollten. 
 
Andererseits liegen eine ganze Reihe wichtiger umweltbezogener und für das Vorhaben re-
levanter Informationen vor, die es erlauben, eine Einschätzung der zu erwartenden Umwelt-
folgen vorzunehmen. So machen die Ausführungen die Umwelterheblichkeit der Planung 
deutlich und könnten, sofern sie zu Beginn der Bebauungsplanung zum Einsatz kommen, 
wichtige Weichenstellungen zur Erzielung eines möglichst umweltverträglichen Ergebnisses 
darstellen. 
 
7  Effiziente Überwachung und Sicherstellung von Ve rmeidung, Mi-

nimierung und Ausgleich/Ersatz von erheblichen Ausw irkungen 
der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt  

 
In vielen Vorhaben der Bauleitplanung und auch anderer Vorhaben wurden in der Vergan-
genheit die zu erwartenden, erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt, die mit der Umset-
zung der Planung verbunden waren, nicht in dem Maße vermieden oder minimiert, wie es in 
den landschaftspflegerischen Festsetzungen bestimmt worden war. 
 
Es entsteht jedoch kein Kompensationsbedarf, dessen Umsetzung in späteren Jahren über-
prüft werden müsste. Darüber hinaus wird das Monitoring im Grundsatz über die bereits ge-
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gebenen behördlichen Überwachungsmaßnahmen sichergestellt. Hierbei ist insbesondere 
auf § 4 Abs. 3 des BauGB hinzuweisen. Demnach sind die beteiligten Behörden aufgefordert 
– auch nach Abschluß des Bauleitplanverfahrens – die Kommunen über unvorhergesehene 
nachteilige Umweltauswirkungen zu unterrichten. 
 
Die Stadt Netphen geht allen Hinweisen nach, die in der Sache gemäß § 4 Abs. 3 BauGB 
von Seiten der Behörden an die Stadt gerichtet werden oder die aus der Bevölkerung kom-
men und auf erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen 
im Zuge der Plandurchführung hindeuten (z. B. Erhöhung der Verkehrslärmimmissionen oder 
Schäden an angrenzenden Gehölzbeständen). Sollten Umweltauswirkungen festgestellt wer-
den, welche einen Handlungsbedarf auslösen oder sich die Hinweise auf das Vorhandensein 
solcher Auswirkungen verdichten, wird die Stadt Netphen die zuständigen Behörden infor-
mieren, um die notwendigen Untersuchungen und ggf. geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu 
veranlassen oder sie wird diese Untersuchungen bzw. Maßnahmen im Rahmen ihrer Befug-
nisse selbst durchführen. 
 
8   Allgemeinverständliche Zusammenfassung des Umwe ltberichts 
 
Die 6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 5 „Industriegebiet“ in Netphen-Deuz umfasst rund 
1,46 ha, innerhalb deren Fläche künftig zusätzlich weniger als 0,1 ha als überbaubare Flä-
chen dauerhaft versiegelt werden können. Die sehr geringfügigen Eingriffe in Natur und 
Landschaft betreffen lediglich Flächen innerhalb des Innenbereichs nach § 34 BauGB und 
bedürfen daher keiner zusätzlichen Kompensation. 
 
Die voraussichtlichen Auswirkungen werden sich auf kleine Teilflächen der Bebauungsplan-
änderung beschränken. Die Anlieger der angrenzenden, gewerblichen Bebauung werden 
lediglich bauzeitlich geringfügig betroffen, aufgrund der gewählten Abstände und Anwendung 
der Abstandsliste gemäß Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz (2007) sind Auswirkungen betrieblich bedingter Emissio-
nen aus dem Gewerbebetrieb auf entfernt gelegene Wohnbebauung, sofern sie überhaupt 
auftreten werden, unerheblich. 
 
Die dauerhaften Auswirkungen des Vorhabens betreffen hauptsächlich Tiere, Boden und 
Wasserhaushalt. Artenschutzrechtliche Belange werden hierbei jedoch weitgehend berück-
sichtigt. Über die vorhandene Bebauung hinaus werden bisher nicht überbaubare Restflä-
chen als gewerblich nutzbare, nicht überbaubare Fläche festgesetzt. 
 
Dieser von der Stadt Netphen vorgelegte Umweltbericht kommt zu dem Ergebnis, daß die 
Festsetzungen der Bebauungsplanänderung auf Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, 
Wasser, Luft, Klima und Landschaft, Kulturgüter und sonstige Sachgüter in vielen Fällen 
entweder überhaupt keine oder nur geringfügige Auswirkungen haben werden. Das wird er-
reicht, indem die Auswirkungen entweder vermieden oder möglichst klein gehalten werden. 
Die Auswirkungen auf die Tierwelt und auf den Boden durch Umlagerung und Versiegelung 
können – auf die engere Örtlichkeit bezogen – zwar erheblich sein, sie sind aber unvermeid-
bar. Die nicht vollständig ausgleichbaren Auswirkungen sind ihrem Umfang und ihrer Bedeu-
tung nach unerheblich. 
 
Das zusammenfassende Ergebnis des vorgelegten Umwel tberichtes lautet, dass bei 
der Umsetzung der 6. Änderung des Bebauungsplans Nr . 5 „Industriegebiet“ in Net-
phen-Deuz keine erheblichen nachteiligen Auswirkung en auf die Umwelt zu erwarten 
sind. 
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1. Anlass und Zielsetzung 
 
Die 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Industriegebiet“ in der Gemarkung Deuz um-
fasst Veränderungen, die sich auf Tier- und Pflanzenarten im Änderungsgebiet und ggf. dar-
über hinaus auswirken können. In diesem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wird auf den 
genannten, speziellen Sachverhalt näher eingegangen. Insbesondere wird darin herausge-
arbeitet, unter welchen Voraussetzungen das Vorhaben trotz Auswirkungen auf gesetzlich 
geschützte Tier- und Pflanzenarten und –gesellschaften zulässig ist. Das Ergebnis dieses 
Fachbeitrags fließt daher in die Kompensationskonzeption des Umweltberichtes zur Begrün-
dung der Bebauungsplanänderung ein. 
 
Sofern planungsrelevante Tier- und Pflanzenarten von dem Vorhaben betroffen sind, ist im 
Rahmen dieses Fachbetrages nachzuweisen, dass deren Erhaltungszustand nicht ungünsti-
ger wird, als er sich zur Zeit darstellt. Dies bedeutet, dass der jeweiligen Art ein genügend 
großer Lebensraum weiterhin zur Verfügung stehen muss bzw. im Verlustfalle möglichst 
gleichwertig wiederherzustellen ist. Damit wird sichergestellt, dass die Populationen der be-
troffenen Arten in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet mindestens stabil bleiben, möglichst 
jedoch weiter anwachsen können, um ihre aktuell gegebene Gefährdung zu überwinden. 
 
Es ist somit zu prüfen, ob das Vorhaben dem gesetzlichen Artenschutz bezüglich der pla-
nungsrelevanten Arten nach EU-Recht genügt.  
 
In der nachfolgenden Ausarbeitung werden daher die planungsrelevanten Arten des Mess-
tischblatts 5114 (2. Quadrant) daraufhin überprüft, inwieweit sie von dem Vorhaben in erheb-
licher, das heißt relevanter Weise betroffen sein können und mit welchen flankierenden 
Maßnahmen diese Auswirkungen vermieden oder doch zumindest auf ein unerhebliches, 
umweltverträgliches Maß reduziert werden können. Da auch über die im MTB 5114 aufgelis-
teten Arten hinaus weitere, international und national geschützte Arten hier vorkommen, 
werden auch diese Arten, sofern ihre Vorkommen bekannt bzw. mit Sicherheit zu erwarten 
sind, kurz aufgeführt und bewertet. Grundlage für diese Vorgehensweise ist die „Gemeinsa-
me Handlungsempfehlung für Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen 
Zulassung von Vorhaben“ des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und 
Verkehr NRW und des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz NRW vom 22.12.2010. 
 
2. Untersuchungsmethodik 
 
In Nordrhein-Westfalen werden etwa 1.100 Tier- und Pflanzenarten einer naturschutzrechtli-
chen Kategorie zugeordnet. Aufgrund dieses enormen Umfangs wird vom Landesamt für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) eingeräumt, dass die 
lückenlose, systematische Untersuchung eines derartigen Artenspektrums sowohl aus me-
thodischen als auch aus arbeitsökonomischen und finanziellen Gründen nicht sinnvoll zu 
bewältigen ist. Auch wurden im Zuge der Kleinen Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes 
die lediglich national besonders geschützten Arten (alle geschützten Arten ohne die europä-
isch geschützten FFH-Anhang-IV-Arten und europäischen Vogelarten) von den artenschutz-
rechtlichen Verboten bei Planungs- und Zulassungsvorhaben pauschal freigestellt. Diese 
Freistellung betrifft in Nordrhein-Westfalen etwa 800 Arten. Dennoch bleiben die „nur“ natio-
nal besonders geschützten Arten nicht unberücksichtigt, sondern werden – wie bisher bereits 
üblich – im Rahmen der Eingriffsregelung einschließlich der zu beachtenden Vermeidungen, 
Minimierungen und Kompensationskonzepten weiterhin berücksichtigt, z. B. über Bauzeiten-
regelungen während Brut- und Aufzuchtzeiten. Bei konkreten Hinweisen auf eine Gefähr-
dungskategorie der Roten Liste der gefährdeten Pflanzen und Tiere in NRW werden sie zu-
sätzlich zu den europäischen Arten einzelfallbezogen betrachtet. 
 
Die sogenannten planungsrelevanten Arten in NRW umfassen gemäß einer Definition des 
LANUV (Dr. Kiel, 2007) etwas mehr als 200 Tier- und Pflanzenarten, die sich aus „streng 
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geschützten“ Arten einschließlich der „europäisch geschützten FFH-Anhang-IV-Arten“ und in 
diesen Kategorien enthaltenen, „europäischen Vogelarten“ zusammensetzen. Sofern deren 
Vorkommen im jeweils untersuchten Raum nicht ganz ausgeschlossen werden kann, sollen 
sie einer Art-für-Art-Betrachtung unterzogen werden. Dies erfolgt in einer kurzen textlichen 
Erläuterung mit abschließender Einschätzung, ob das Vorhaben erhebliche oder unerhebli-
che Auswirkungen auf einzelne Individuen oder eine Population der jeweiligen Art haben 
kann. Sofern erhebliche Auswirkungen zu erwarten sind, müssen geeignete Maßnahmen zu 
deren Vermeidung oder deutlicher Reduzierung entwickelt werden, welche dann als entspre-
chende Auflagen in einer Genehmigung des Vorhabens Berücksichtigung finden.  
 
Sollten keine wirksamen Vermeidungsmaßnahmen möglich sein, sind Ausnahmen von dem 
jeweiligen Verbotstatbestand zu erwirken. Kann der Ausnahme nicht stattgegeben werden, 
ist das Vorhaben unzulässig. 
 
Grundsätzlich besteht bei der Prüfung artenschutzrechtlicher Belange zum Schutzgut Tiere 
die theoretische Anforderung, alle in Betracht kommenden Arten in gleicher Tiefe zu erfas-
sen. Die Erhebungen dürfen in methodischer Hinsicht nicht zu beanstanden sein und müs-
sen ein für die Untersuchung hinreichend aussagekräftiges Datenmaterial ergeben. Grundla-
ge hierzu bilden eigene Geländeaufnahmen mit entsprechenden Potentialabschätzungen.  
 
Nach der laufenden Rechtsprechung hängt die Untersuchungstiefe maßgeblich von den na-
turräumlichen Gegebenheiten im Einzelfall ab. Lassen bestimmte Vegetations- oder Gelän-
destrukturen sichere Rückschlüsse auf die faunistische Ausstattung zu, so kann es mit der 
gezielten Erhebung der insoweit maßgeblichen repräsentativen Daten und der Auswertung 
vorliegender Angaben zu der hier lebenden Fauna sein Bewenden haben. Daher kann im 
vorliegenden Fall auf eine konkrete Erfassung z. B. von Schmetterlingen, Reptilien, Amphi-
bien, Fledermäusen sowie von boden- und heckenbrütenden Vögeln verzichtet werden. Es 
genügt eine Inaugenscheinnahme des betroffenen Bereiches, um potenzielle Quartiere wie 
z. B. artenreiche Feuchtwiesen und –brachen oder Gehölze mit höhlenreichem, aufstehen-
dem Totholz anzuführen und aus der Anzahl und Ausdehnung solcher Strukturen Rück-
schlüsse auf das Vorhandensein von Quartieren zu ziehen. Diese Vorgehensweise wird in 
der Rechtsprechung eindeutig akzeptiert (BVerwG 13.03.2008 – 9 VR 9.07). Sind von vertie-
fenden Untersuchungen „keine weiterführenden Erkenntnisse zu erwarten, müssen sie auch 
nicht durchgeführt werden“.  
 
Allerdings verlangt das Artenschutzrecht Ermittlungen, deren Ergebnisse die zuständige Be-
hörde „in die Lage versetzen, die tatbestandlichen Voraussetzungen der Verbotstatbestände 
zu prüfen. Hierfür benötigt sie jedenfalls Daten, denen sich in Bezug auf den ggf. betroffenen 
Bereich die Häufigkeit und Verteilung der geschützten Arten sowie deren Lebensstätten ent-
nehmen lassen.“ (a.a.O)  
 
Bei den Begehungen des Geländes im Frühjahr und Sommer 2018 wurden sowohl die im 
Änderungsgebiet vorhandene, wildlebende Tierwelt – soweit erkennbar – als auch potenziel-
le Lebensräume der zur bewertenden Arten erfasst. Abgesehen von häufigeren Arten wie 
Elstern, Amseln, Kohl- und Blaumeisen, Bachstelzen, Kleibern und Buchfinken in den Ge-
hölzbeständen entlang der Sieg wurden jedoch weder planungsrelevante Vogelarten noch 
Schmetterlinge gesichtet. Auch Säugetiere, Amphibien und Reptilien konnten nicht festge-
stellt werden. 
 
Unabhängig von der im Änderungsgebiet potenziell bzw. real vorkommenden Tierwelt wer-
den die Bauarbeiten den üblicherweise umzusetzenden Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen aus artenschutzrechtlicher Sicht weitgehend entsprechen, da eventuell not-
wendige, vorbereitende Rückschnittarbeiten der in das Baufeld ragenden Äste und Zweige 
der siegbegleitenden Gehölze vor Baubeginn im gesetzlich festgelegten Fällzeitraum 
(01.10.2018 bis 28.02.2019) stattfinden werden. Damit wird das Brutgeschäft der Vogelwelt 
nicht gestört. 
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Die Errichtung eines Hallenanbaus auf der erweiterten, überbaubaren Fläche ist unbedenk-
lich, da auf diesem nahezu vollständig versiegelten und als Lagerplatz genutzten Gelände 
keine Vorkommen von Bodenbrütern zu erwarten sind und auch Heckenbrüter allenfalls in 
randlichen Gehölzstreifen vorkommen können, die jedoch erhalten. Rückschnitte erfolgen 
außerhalb der Brutzeiten (s.o.). In einigen älteren Espen und Eichen am linken Siegufer sind 
nistende Amseln und Blaumeisen festgestellt worden. Diese europäisch geschützten Arten 
werden von dem Vorhaben jedoch nicht betroffen, weil sich die Neststandorte nordöstlich 
von bereits bestehenden Werkhallen befinden, die baulich nicht verändert werden. 
 
Bei der Bestandsaufnahme der Biotoptypen sind keine Vorkommen von Großem Wiesen-
knopf festgestellt worden. Demnach sind hier zumindest keine Fortpflanzungsstätten des 
Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings betroffen. Diese sind erst in den örtlich feuchten bis 
nassen Grünlandflächen östlich der Waldstraße in der Siegaue vorhanden. 
 
Mit den bei den Begehungen erhaltenen Ergebnissen konnten wichtige Informationen zu 
artenschutzrechtlichen Belangen gewonnen werden. Weitere Rückschlüsse auf gesetzlich 
geschützte Arten werden aus den im betrachteten Abschnitt vorhandenen topografischen 
und botanischen Strukturen gezogen. 
 

3. Auflistung der planungsrelevanten Arten 
 
Planungsrelevante Pflanzenarten kommen im untersuchten Änderungsgebiet nicht vor. Auch 
Arten der Roten Liste der Pflanzen in NRW wurden nicht identifiziert. Es handelt sich bei 
dem untersuchten Bereich um das etwa 1,4 ha umfassende Werksgelände der Fa. Klein Um-
formtechnik GmbH, welches bis auf einige kleine Nebenflächen (Rasen und Beete mit Bo-
dendeckern im Eingangsbereich, bergseitige Böschung zur dort angrenzenden Fa. Brühl hin) 
überbaut bzw. mit Umfahrungen und Hofflächen versiegelt ist.   
 
Zwar liegen naturschutzrechtlich hochwertige Strukturen wie Teiche und Gräben mit nässe-
liebenden Staudenfluren und Röhrichten im Talraum der Sieg unweit des Änderungsgebiets, 
sie werden jedoch in keinem Fall von den geplanten Bauvorhaben berührt. Daher verbleiben 
allenfalls jahreszeitlich bezogene, artenschutzrechtliche Randbedingungen, die als Auflagen 
in die Baugenehmigung einfließen werden. 
 
Detaillierte faunistische Erhebungen im engeren, untersuchten Raum sind bisher nicht er-
folgt.  
 
In den Gehölzbeständen entlang der nördlich verlaufenden Sieg sind überall baum- und he-
ckenbrütende Vögel zu erwarten. Diese Gehölze werden lediglich punktuell von Baumaß-
nahmen berührt, indem in das spätere Baufeld ragende Äste und Zweige zurückzuschneiden 
sind. Dies wird aus artenschutzrechtlichen Gründen bevorzugt im Winterhalbjahr erfolgen. 
Bodenbrüter sind erst in weiterer Entfernung auf den teilweise extensiv bewirtschafteten 
Grünlandflächen und –brachen der Siegaue zwischen der Bebauung der Kölner Straße und 
der Sieg östlich des Änderungsgebiets zu erwarten, die jedoch nicht von den geplanten Bau-
vorhaben berührt werden. Für zahlreiche Arten sind die gut ausgeprägten Biotopstrukturen 
außerhalb der Ortslage von Deuz in den Talräumen der Sieg und des Werthenbaches und in 
den umgebenden Wäldern wirksam miteinander vernetzt und bieten der heimischen Tierwelt 
sehr gut geeignete Lebensräume. Trotz der außerorts verbreitet hervorragenden Habitataus-
stattung sind die Populationen mehrerer besonders seltener, planungsrelevanter Arten rück-
läufig oder in den vergangenen zehn Jahren ganz erloschen. Konkrete Gründe hierfür sind 
nicht erkennbar, allerdings unterliegen die Populationen zahlreicher Arten über die Jahre 
hinweg deutlichen Schwankungen. 
 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass diese und auch andere Arten in den vorgefundenen Struk-
turen nicht zumindest zeitweise doch vorkommen können. Daher wird im folgenden das un-
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tersuchte Gebiet hinsichtlich möglicher Vorkommen planungsrelevanter Arten anhand der 
Artenlisten des 2. Quadranten des Meßtischblatts 5114 (Quelle: aktuelle LANUV-Homepage, 
Infosystem „Geschützte Arten in NRW“) näher betrachtet. Die Auswertung bezieht sich über 
die zweifelsohne lückenhafte Datenbasis hinaus auf potenziell mögliche Vorkommen, die auf 
dem betrachteten Gelände und in angrenzenden Gehölzbeständen und sonstigen Flächen 
grundsätzlich vorhanden sein können. 
 
Diese Auswertungen erfolgen folgendermaßen: 
 
Zunächst werden die 35 in der nachstehenden Liste aufgeführten Arten daraufhin geprüft, ob 
sie ihre Lebensräume ganz oder teilweise im Bereich des Änderungsgebiets haben. Beson-
ders wird hierbei berücksichtigt, ob die jeweilige Art in den hauptsächlich dort vorhandenen 
Biotoptypen ihren Verbreitungsschwerpunkt bzw. ihr Hauptvorkommen besitzt und sich dort 
auch ihre Reproduktionsstätten befinden oder ob sie allgemein bzw. lediglich potenziell dort 
vorkommt, z. B. die Fläche zur Nahrungssuche frequentiert. Alle Arten, auf welche dies zu-
trifft, können grundsätzlich von den Auswirkungen des Vorhabens betroffen sein. Es wird 
weiterhin erläutert, ob diese Auswirkungen schwerwiegender Natur sind oder sogar für die 
jeweilige Art bestandsbedrohend sind (Worst-case-Betrachtung) oder ob die Auswirkungen 
vorübergehend bzw. unerheblich sind. Diese Betrachtungen können im vorliegenden Fall 
aufgrund der jeweils bekannten, artspezifischen Ansprüche und jahreszeitlichen Lebenszyk-
len ohne weitergehende tierökologische Untersuchungen erfolgen. 
 
In einer ersten Einschätzung werden die laut Aufstellung der LANUV voraussichtlich nicht im 
Änderungsgebiet vorkommenden Arten kurz angesprochen. Potenziell im Änderungsgebiet 
vorkommende Arten werden hinsichtlich ihrer Lebensraumbedürfnisse genauer betrachtet. 
Ziel dieser detaillierten Betrachtung ist es, nächst den vertretbaren Eingriffsvermeidungen 
und –minimierungen auch – falls erforderlich – eine funktionale Kompensation unvermeidba-
rer Eingriffe für die betrachteten Arten zu gewährleisten und damit eine Verschlechterung 
des Erhaltungszustandes der betrachteten Arten zu vermeiden oder zu verhindern. Zu einer 
solchen Verschlechterung käme es, wenn Vorkommen einer seltenen Art oder bedeutende 
Vorkommen einer mittelhäufigen bis häufigen Art in Anspruch genommen würden bzw. sich 
deren Populationsgrößen deutlich verkleinerten. 

Planungsrelevante Arten für das Meßtischblatt 5114, Quadrant 2, Stand Juni 2018 

Myotis brandtii Große Bartfledermaus  Nachweis ab 
2000 vorhanden U 

Myotis daubentonii  Wasserfledermaus  Nachweis ab 
2000 vorhanden G 

Myotis mystacinus  Kleine Bartfledermaus  Nachweis ab 
2000 vorhanden U 

Nyctalus leisleri  Kleiner Abendsegler  Nachweis ab 
2000 vorhanden G 

Nyctalus noctula Großer Abensegler Nachweis ab 
2000 vorhanden 

G 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus Nachweis ab 
2000 vorhanden 

G 

Pipistrellus pipistrellus  Zwergfledermaus  Nachweis ab 
2000 vorhanden G 

Accipiter gentilis  Habicht  
Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 

G 

Accipiter nisus  Sperber  
Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 

G 
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Aegolius funereus  Raufußkauz  
Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 

U 

Alauda arvensis  Feldlerche  
Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 

U↓ 

Alcedo atthis  Eisvogel  
Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 

G 

Anthus pratensis  Wiesenpieper  
Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 

S 

Anthus trivialis  Baumpieper  
Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 

U 

Asio otus  Waldohreule  
Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 

U 

Buteo buteo  Mäusebussard  
Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 

G 

Cuculus canorus  Kuckuck  
Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 

U↓ 

Delichon urbica  Mehlschwalbe  
Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 

G 

Dendrocopos medius  Mittelspecht  
Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 

G 

Dryobates minor  Kleinspecht  

Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 
 

S↑ 

Dryocopus martius  Schwarzspecht  
Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 

G 

Falco tinnunculus  Turmfalke  
Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 

S 

Hirundo rustica  Rauchschwalbe  
Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 

G 

Lanius collurio  Neuntöter  
Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 

G 

Locustella naevia  Feldschwirl  
Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 

U 

Milvus milvus  Rotmilan  
Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 

U 
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Passer montanus Feldsperling 
Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 

U 

Pernis apivorus  Wespenbussard  
Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 

U 

Phoenicurus phoenicurus  Gartenrotschwanz  
Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 

U 

Phylloscopus sibilatrix  Waldlaubsänger  
Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 

G 

Picus canus  Grauspecht  
Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 

U↓ 

Saxicola rubetra  Braunkehlchen  
Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 

S 

Scolopax rusticola  Waldschnepfe  

Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 
 

G 

Strix aluco  Waldkauz  
Nachweis „Brut-
vorkommen“ ab 
2000 vorhanden 

G 

Maculinea nausithous  Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling  

Nachweis ab 
2000 vorhanden S 

Erhaltungszustand der Arten in NRW: G – günstig, U – ungünstig/unzureichend, S – ungüns-
tig/schlecht 
 
4. Einschätzung der planungsrelevanten Arten 
 
Bei dem vorhandenen Umfeld des Änderungsgebiets handelt es sich um unterschiedliche, 
überwiegend jedoch um ökologisch geringwertige Biotoptypen ohne oder mit nur gering aus-
geprägten Vernetzungsstrukturen. Daher sind die Lebensbedingungen für sehr viele Tierar-
ten tendenziell eher als ungünstig zu beurteilen.  
 
Die folgenden 10 planungsrelevanten Arten im Bereich des MTB 5114 (2. Quadrant) sind im 
untersuchten Gelände nicht zu erwarten, da hier grundsätzlich keine geeigneten Lebens-
raumstrukturen für diese Arten vorhanden sind. 
 
Aegolius funereus   Raufußkauz 
Alauda arvensis   Feldlerche 
Anthus pratensis   Wiesenpieper 
Asio otus    Waldohreule 
Dryocopus martius   Schwarzspecht 
Lanius collurio    Neuntöter 
Locustella naevia   Feldschwirl 
Saxicola rubetra   Braunkehlchen 
Scolopax rusticola   Waldschnepfe 
Strix aluco     Waldkauz 
 
Nach Ausschluss der vorstehenden Arten, die in solchen Strukturen leben, welche im unter-
suchten Gebiet nicht oder nur in untergeordnetem Maße vorkommen, verbleiben erwar-
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tungsgemäß Säugetierarten (vor allem Fledermausarten) sowie Baum- und Heckenbrüter 
und einige Tag- und Nachtgreifvögel. Diese Arten werden in den folgenden Ausführungen 
näher betrachtet. 
 
Potenziell betroffene Arten 
 
Die folgenden 25 planungsrelevanten Arten können  durch die jeweils artbezogen beschrie-
benen Auswirkungen betroffen werden . Je nach Art, Dauer und Schwere der Auswirkungen 
werden Festlegungen entwickelt, um solche Auswirkungen entweder ganz zu vermeiden 
oder es werden zeitlich und räumlich versetzt Maßnahmen ergriffen, um nachteilige Auswir-
kungen so stark verringern, dass sie allenfalls unerheblicher Natur sein werden. Dies bedeu-
tet insbesondere eine strikte Vermeidung von Veränderungen bzw. Störungen der Wochen-
stuben, Überwinterungsquartiere und Brutstätten zumindest während des Aufenthalts der 
Tiere darin. Vorübergehende oder dauerhafte Einschränkungen eines meist kleinen Teils der 
eventuell betroffenen Jagdhabitate sind allerdings nach Auslegung der „Gemeinsamen 
Handlungsempfehlung“ vom 22.12.2010 in der Regel unerhebliche Auswirkungen, die der 
Zulässigkeit des Vorhabens nicht entgegenstehen.  
 
Bei der jeweiligen Einschätzung ist es unerheblich, ob die genannte Art dort aktuelle Vor-
kommen aufweist oder nicht (Worst-Case-Betrachtung).  
 
Myotis brandtii   Große Bartfledermaus 
 
Überwinterungsquartiere (Höhlen, Stollen und Keller) der Großen Bartfledermaus werden 
von dem Vorhaben nicht berührt. Die Wochenstuben befinden sich in warmen Spaltenquar-
tieren und Hohlräumen in und an Gebäuden, die ebenfalls nicht betroffen werden. Die Jagd-
habitate umfassen Strukturen, wie sie auf zahlreichen Flächen der angrenzenden Umgebung 
(u. a. Wälder sowie Gehölz- und Gebüschränder) vorhanden sind und weitgehend erhalten 
bleiben. Eine etwaige Population wird nicht  in erheblichem Maße gestört. 
 
Myotis daubentonii   Wasserfledermaus 
 
Die Sommerquartiere (Baumhöhlen und Spalten) werden von dem Vorhaben nicht berührt, 
da keine Gehölze mit solchen Strukturen (z. B. an der Sieg) entfernt werden. Auch potenziel-
le Überwinterungsquartiere der Wasserfledermaus (Höhlen und Stollen, evtl. Verrohrungen 
kleiner Gewässer) werden nicht betroffen, sondern bleiben unverändert erhalten. Die Jagd-
habitate der Art befinden sich weniger im eigentlichen Betriebsgelände, sondern eher in den 
angrenzenden Talräumen der Sieg und des Werthenbachs nordwestlich und östlich des Än-
derungsgebiets. Die Bedingungen für die Nahrungssuche dieser Art werden daher weder 
bauzeitlich beeinflusst noch dauerhaft verändert. Eine etwaige Population wird nicht  in er-
heblichem Maße gestört. 
 
Myotis mystacinus   Kleine Bartfledermaus 
 
Überwinterungsquartiere (Höhlen und Felsspalten) der Kleinen Bartfledermaus werden von 
dem Vorhaben nicht berührt. Die Wochenstuben befinden sich in warmen Spaltenquartieren 
und Hohlräumen in und an Gebäuden und werden ebenfalls nicht betroffen. Die Jagdhabitate 
umfassen Strukturen, wie sie auf zahlreichen Flächen der angrenzenden Umgebung (Grün-
land, Gehölz- und Gebüschränder) vorhanden sind und weitgehend erhalten bleiben. Eine 
etwaige Population wird nicht  in erheblichem Maße gestört. 
 
Nyctalus leisleri   Kleiner Abendsegler 
 
Diese Art lebt in totholzreichen Wäldern mit Baumhöhlen und jagt in Wäldern, auf Lichtun-
gen, teilweise auch in größeren Höhen über Freiflächen. Die Wochenstuben befinden in 
Hohlräumen von Bäumen, unter abstehender Borke und in Nistkästen, seltener in Gebäu-
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den. Solche Strukturen sind in näherer und weiterer Umgebung des Vorhabens überall vor-
handen und bleiben durchweg erhalten. Die Bautätigkeit während der Errichtung einer weite-
ren Werkhalle findet tagsüber statt und wird nicht zu Störungen führen, die die Tiere zu Auf-
gabe ihrer aktuellen Aufzuchttätigkeit veranlassen würden. Unter diesen Bedingungen wer-
den etwaige Populationen dieser Art nicht in erheblichem Maße gestört.  
 
Nyctalus noctula   Großer Abendsegler 
 
Große Abendsegler leben in totholzreichen Wäldern mit Baumhöhlen und jagen in Wäldern, 
auf Lichtungen, teilweise auch in größeren Höhen über Freiflächen. Die Wochenstuben be-
finden sich in Hohlräumen von Bäumen, unter abstehender Borke und in Nistkästen. Solche 
Strukturen sind in näherer und weiterer Umgebung des Vorhabens überall vorhanden und 
bleiben durchweg erhalten. Auch die Jagdtätigkeit der Abendsegler wird durch das Vorhaben 
nicht beeinträchtigt. Die Bautätigkeit während der Errichtung einer weiteren Werkhalle findet 
tagsüber statt und wird nicht zu Störungen führen, die die Tiere zu Aufgabe ihrer aktuellen 
Aufzuchttätigkeit veranlassen würden. Daher werden Populationen dieser Art durch das Vor-
haben nicht  in erheblichem Maße gestört. 
 
Pipistrellus nathusii   Rauhautfledermaus 
 
Die Überwinterungsquartiere (vorwiegend Hohlräume in Bäumen sowie Fels- und Gebäude-
spalten) der fernwandernden Rauhautfledermaus befinden sich i. d. R. außerhalb von NRW 
und werden daher von dem Vorhaben nicht berührt. Auch die Wochenstuben dieser Art sind 
in NRW kaum anzutreffen; sie befinden in Hohlräumen von Bäumen, unter abstehender Bor-
ke und in Nistkästen, seltener in Gebäuden. Einzelne, ggf. hierfür geeignete Totholzstruktu-
ren sind allenfalls in Totholzbeständen entlang der Sieg nordwestlich des Änderungsgebiets 
vorhanden, sie liegen jedoch in hinreichend weiter Entfernung, um Störungen zu vermeiden. 
Die Jagdhabitate der Rauhautfledermaus liegen an insektenreichen Waldrändern, besonders 
aber in feuchten bis nassen Lagen in der Nähe von Gewässern. Solche Strukturen befinden 
sich am nördlichen Rand des Änderungsgebiets entlang der Sieg und werden lediglich ge-
ringfügig bei vereinzelten Rückschnitten von Gehölzen verändert. Eine etwaige Population 
wird daher nicht  in erheblichem Maße gestört. 
 
Pipistrellus pipistrellus  Zwergfledermaus 
 
Die im Siegerland sehr häufige Zwergfledermaus, die auch in der Ortslage von Deuz in ho-
her Abundanz zu erwarten ist, hat sowohl ihre Überwinterungsquartiere als auch ihre Wo-
chenstuben in Gebäudehohlräumen. Diese Orte werden von dem Vorhaben nicht betroffen. 
Als Jagdhabitat sind die Gehölzränder, Hecken und Gebüsche im gesamten untersuchten 
Gebiet gut geeignet, diese Strukturen bleiben jedoch weitgehend erhalten. Eine etwaige Po-
pulation der Zwergfledermaus wird daher nicht  in erheblichem Maße gestört. 
 
Accipiter gentilis   Habicht 
 
Habichte nisten in Wäldern mit altem Baumbestand (Nadelgehölze und Rotbuchen). Diese 
Strukturen sind im weiteren Umfeld des untersuchten Gebietes verbreitet vorhanden, in un-
mittelbarer Nähe des untersuchten Geländes ist jedoch kein Horst von Habichten bekannt. 
Das Jagdhabitat eines Habichtpaares umfasst 400 bis 1000 ha. Die innerhalb des Firmenge-
ländes stattfindende Bautätigkeit wird die Jagdmöglichkeiten eines im Siegtal jagenden Ha-
bichtpaares nicht  in entscheidendem Umfang stören oder verändern. 
 
Accipiter nisus   Sperber 
 
Sperber nisten bevorzugt in dichten Nadelwaldbeständen, die in weiterer Entfernung von 
dem untersuchten Gebiet vorhanden sind. In unmittelbarer Nähe des untersuchten Ab-
schnitts der L 729 ist jedoch kein Horst von Sperbern bekannt. Das Jagdhabitat eines Sper-
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berpaares umfasst 400 bis 700 ha. Die innerhalb des Firmengeländes stattfindende Bautä-
tigkeit wird die Jagdmöglichkeiten eines im Siegtal jagenden Sperberpaares nicht  in ent-
scheidendem Umfang stören oder verändern. 
 
Alcedo atthis    Eisvogel 
 
Aufgrund des Regelprofils der Sieg nördlich des Betriebsgeländes sind keine Bruthöhlen von 
Eisvögeln vorhanden. Zeitweilig können während der Bauzeit geringfügige Störungen nah-
rungssuchender Eisvögel durch Lärm und Bewegungen auftreten, diese bleiben jedoch auf 
einen engen Raum begrenzt und das Nahrungshabitat der Tiere wird nicht dauerhaft nachtei-
lig verändert. Daher wird diese Art nicht  in erheblichem Maße gestört werden. 
 
Anthus trivialis   Baumpieper 
 
Baumpieper brüten am Boden in hochstaudenreichen Kahlschlag- oder Waldrandflächen, 
häufig unter niedrigen Gebüschen oder Farnen, mit hohen Singwarten auf Bäumen und 
Sträuchern. Im eigentlichen Änderungsgebiet sind insbesondere für die Brut kaum geeignete 
Standorte vorhanden, da diese Strukturen hier nur rudimentär ausgebildet sind und aufgrund 
der Lage inmitten von Gewerbe- und Industriebetrieben wiederholt Störungen auftreten. Bei 
der Begehung wurden keinerlei Hinweise auf Neststandorte von Bodenbrütern festgestellt. 
Aufgrund der erwähnten, häufigen Störungen wird der Bereich offensichtlich von Bodenbrü-
tern gemieden. Daher ist davon auszugehen, dass Baumpieper nicht von dem Vorhaben 
negativ betroffen werden. 
 
Buteo buteo    Mäusebussard 
 
Mäusebussarde nisten in Randbereichen von Wäldern sowie auf Einzelbäumen und Gehölz-
gruppen auf großen Bäumen in 10 bis 20 m Höhe. Solche Strukturen sind entlang der Sieg 
nördlich des Änderungsgebiets verbreitet vorhanden; dort ist jedoch kein Horst von Mäuse-
bussarden bekannt. Zur Jagd werden Offenlandbereiche in weiterer Umgebung eines Hors-
tes aufgesucht. Das Jagdhabitat eines Bussardpaares umfasst mindestens 150 ha. Die in-
nerhalb des Firmengeländes stattfindende Bautätigkeit wird die Jagdmöglichkeiten von im 
Siegtal jagenden Mäusebussarden nicht  in entscheidendem Umfang stören oder verändern. 
 
Cuculus canorus   Kuckuck 
 
Der Kuckuck zählt erst seit kurzem zu den planungsrelevanten Vogelarten in Nordrhein-
Westfalen. Er könnte dann betroffen sein, wenn er sein Ei in ein Nest eines an sich nicht pla-
nungsrelevanten Wirtsvogels legte, welches sich in den Gehölzen des untersuchten Raumes 
befände. Grundsätzlich sind Teich- und Sumpfrohrsänger, Bachstelze, Neuntöter, Hecken-
braunelle, Rotkehlchen sowie Grasmücken, Pieper und Rotschwänze potenzielle Wirtsvögel 
des Kuckucks. Einige dieser Arten sind im untersuchten Bereich nicht auszuschließen. Die 
wenigen zurückzuschneidenden Gehölze entlang der Sieg enthalten allerdings aufgrund der 
häufigen Störungen kaum Nester dieser Wirtsvögel. Außerdem erfolgt der Rückschnitt vor 
Baubeginn im Winterhalbjahr 2018/2019 und damit vor Beginn der Brutperiode. Unter diesen 
Voraussetzungen wird das Vorhaben keine nachteiligen  Auswirkungen auf den Kuckuck 
haben. 
 
Delichion urbica   Mehlschwalbe 
 
Mehlschwalben nisten als Kulturfolger in bzw. an Gebäuden. Die im Änderungsgebiet bereits 
vorhandene Bebauung ist zwar teilweise als Niststandort für diese Tiere geeignet, es wurden 
dort jedoch keine Schwalbennester gefunden. Auch jagend wurden weder Mehlschwalben 
noch Mauersegler festgestellt. Daher ist davon auszugehen, dass das Vorhaben keine  er-
heblichen negativen Auswirkungen auf die Mehlschwalbe haben wird.  
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Dendrocopus medius   Mittelspecht 
 
Für den Mittelspecht fehlen im untersuchten Bereich Höhlen in aufstehenden Bäumen, da 
diese erst teilweise die notwendige Stammdicke erreicht haben und daher meist noch vital 
sind. Allenfalls dienen vereinzelte, abgestorbene Bäume als Nahrungshabitat, während Brut-
habitate der genannten Spechtart, sofern sie hier überhaupt dauerhaft vorkommt, außerhalb 
des untersuchten Geländes liegen. Die geplante Bebauung wird allenfalls während der Bau-
phase geringfügige Störungen hier nahrungssuchender Mittelspechte verursachen. Daher 
wird das Vorhaben voraussichtlich keine  Auswirkungen auf diese Spechtart haben. 
 
Dryobates minor   Kleinspecht 
 
Der Kleinspecht lebt in parkartigen oder lichten Laub- und Mischwäldern, durchaus auch an 
Siedlungsrändern. Da im untersuchten Bereich direkt an der Sieg keine hierfür geeigneten 
Totholzsstrukturen vorhanden sind, finden Kleinspechte hier keine geeigneten Bruthöhlen 
vor. Allenfalls dienen vereinzelte, abgestorbene Bäume als Nahrungshabitat, während Brut-
habitate der genannten Spechtart, sofern sie hier überhaupt dauerhaft vorkommt, außerhalb 
des untersuchten Geländes liegen. Die geplante Bebauung wird allenfalls während der Bau-
phase geringfügige Störungen hier nahrungssuchender Kleinspechte verursachen. Daher 
wird das Vorhaben voraussichtlich keine  Auswirkungen auf Kleinspechte haben. 
 
Falco tinnunculus   Turmfalke 
 
Turmfalken besiedeln Felsnischen und Halbhöhlen an Felsen, häufig aber auch an Gebäu-
den und Ruinen. Für diese Greifvögel geeignete Strukturen sind auf einzelnen gewerblich 
genutzten Gebäuden am südlichen Rand des Siegtals zwar grundsätzlich vorhanden, hier 
sind aber keine Vorkommen brütender Turmfalken bekannt. Die offenen Talräume im Siegtal 
sind potenzielle Jagdhabitate des Turmfalken, sie werden von dem Vorhaben jedoch nicht 
bzw. allenfalls kurzzeitig randlich berührt. Daher ist nicht  davon auszugehen, dass diese Art 
in erheblichem Maße gestört werden wird. 
 
Hirundo rustica   Rauchschwalbe 
 
Die Brutplätze der Rauchschwalbe befinden sich in Gebäuden mit Einflugmöglichkeiten (z. B. 
Ställe, Scheunen und Hofgebäude) und somit in Ortslagen, in deren Nähe sie auch ihre Nah-
rungshabitate haben. Im untersuchten Gebiet sind keine Brutplätze von Rauchschwalben 
bekannt. Auch jagend wurden weder Rauchschwalben noch Mauersegler festgestellt. Daher 
ist davon auszugehen, dass das Vorhaben keine  erheblichen negativen Auswirkungen auf 
die Rauchschwalbe haben wird.  
 
Milvus milvus   Rotmilan 
 
Rotmilane nisten in Randbereichen von Wäldern sowie auf Einzelbäumen und Gehölzgrup-
pen. Gehölzstrukturen in für diese Art geeigneter Größe sind im Umfeld der untersuchten 
Fläche zwar vereinzelt vorhanden, dort sind jedoch keine Horste des Rotmilans festgestellt 
worden. Die unmittelbar angrenzende gewerblich-industrielle Bebauung, aber auch die star-
ke Frequentierung der Waldstraße führen insgesamt zu häufigen Beunruhigungen, die eine 
Brut in unmittelbarer Nähe des Baufelds weitgehend ausschließen. Dennoch war zuletzt vor 
ca. neun Jahren ein Horststandort von Rotmilanen rund 300 m nordwestlich des Änderungs-
gebiets in einem älteren Laubmischwald nahe der Fa. Brühl bekannt (Hinweis von Herrn Alf-
red Raab), die Belegung dieses Horstes war jedoch zuletzt unsicher. Zur Jagd werden Offen-
landbereiche mit einem Wechsel von Grünland und Äckern in weiterer Umgebung eines 
Horstes aufgesucht. Das Jagdhabitat eines Rotmilanpaares umfasst mindestens 1500 ha. 
Die innerhalb des Firmengeländes stattfindende Bautätigkeit im Bereich des knapp 2 ha um-
fassenden Baufelds wird nicht zu einer existenzbedrohenden Einschränkung von ggf. im 



   13 

Siegtal bei Deuz vorhandenen Brutpaaren führen. Diese Art wird nicht  in erheblichem Maße 
gestört. 
 
Passer montanus   Feldsperling 
 
Feldsperlinge brüten bevorzugt in Gehölzen und Gärten mit Obstbäumen in der Nähe von 
landwirtschaftlichen Nutzflächen oder Siedlungen. Sie legen ihre Nester häufig in Baumhöh-
len, Mauernischen, Felsspalten oder zwischen Kletterpflanzen an Mauern an. Im untersuch-
ten Gebiet sind solche Strukturen nicht vorhanden. Zur Nahrungssuche von Feldsperlingen 
ist vor allem der östlich angrenzende, unbebaute Talraum der Sieg mit offenen bis halboffe-
nen Flächen geeignet. Solche Strukturen werden von dem Vorhaben nicht beansprucht. Da-
her wird diese Art nicht  erheblich von dem Vorhaben betroffen. 
 
Pernis apivorus   Wespenbussard 
 
Wespenbussarde leben in reich strukturierten, halboffenen Landschaften mit alten Baumbe-
ständen und nisten auf höheren Laubbäumen, häufig in verlassenen Horsten anderer Greif-
vögel. Solche Strukturen sind im weiteren Umfeld des untersuchten Gebiets zwar vereinzelt 
vorhanden; innnerhalb des engeren Änderungsgebiets ist jedoch kein Horst von Wespen-
bussarden bekannt. Wespenbussarde jagen ihre Beute an Waldrändern und Säumen sowie 
über Grünland und anderen freien Flächen, wie im untersuchten Gebiet verbreitet vorhan-
den. Jagdhabitate von mindestens ähnlicher Eignung sind in der freien Feld- und Wiesenflur 
in näherer und weiterer Entfernung reichlich vorhanden. Die innerhalb des Firmengeländes 
stattfindende Bautätigkeit wird nicht  zu einer existenzbedrohenden Einschränkung von ggf. 
im Siegtal bei Deuz vorhandenen Brutpaaren führen.  
 
Phoenicurus phoenicurus  Gartenrotschwanz 
 
Im betrachteten Gebiet sind lediglich in den Gehölzbeständen entlang der Sieg vereinzelt 
Strukturen vorhanden, die für Gartenrotschwänze als Bruthabitate geeignet sind. Die Tiere 
bevorzugen reich strukturierte Dorflandschaften mit alten Obstwiesen und -weiden sowie 
Feldgehölze, Alleen, Auengehölze und lichte, alte Mischwälder. Besonders fehlen hier höh-
lenreiche Obstbäume oder Kopfweiden, die für den Nestbau bevorzugt werden. Auch als 
Nahrungshabitat ist das untersuchte Gelände nur bedingt geeignet. Die teils weitläufigen 
Gärten der im weiteren Umfeld, besonders der Kölner Straße und östlichen Waldstraße ge-
legenen Ortslage von Deuz bieten für Gartenrotschwänze bessere Lebensbedingungen. Da-
her ist davon auszugehen, dass diese Art nicht  nachteilig von dem Vorhaben betroffen wird. 
 
Phylloscopus sibilatrix  Waldlaubsänger 
 
Waldlaubsänger sind waldbewohnende Bodenbrüter und legen ihre backofenförmigen Nes-
ter gut versteckt unter Gebüsch und Gestrüpp an. Solche Strukturen sind lediglich in Ansät-
zen in den Gehölzbeständen entlang der Sieg vorhanden. Es wurden bei den Begehungen 
dort zwar weder Niststandorte noch die Tiere selbst festgestellt, dennoch kann ein Vorkom-
men nicht völlig ausgeschlossen werden. Da die Gehölze lediglich randlich im Winterhalbjahr 
2018/2019 zurückgeschnitten werden und im Bestand erhalten bleiben, werden von den ge-
planten Baumaßnahmen keine Gelege des Waldlaubsängers oder anderer, hier brütender 
Arten betroffen werden. Insgesamt ist davon auszugehen, dass diese Art nicht  erheblich von 
dem Vorhaben betroffen wird. 
 
Picus canus    Grauspecht 
 
Der Grauspecht lebt in aufgelockerten, vielfach gegliederten Laub- und Mischwäldern, z. B. 
Auwäldern, mit totholzreichen Abschnitten und Freiflächen zum Nahrungserwerb (Ameisen). 
Im untersuchten Bereich ist bisher kaum Totholz in aufstehenden Bäumen entlang der Sieg 
vorhanden. Bis auf einzelne, jedoch noch vitale Espen und Eichen weisen die meisten Bäu-
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me ohnehin erst Stammdurchmesser von weniger als 20 cm auf und kommen daher als 
Bruthabitat für Spechtarten nicht in Frage. Bauzeitliche Störungen werden vermieden, indem 
ein erforderlichen Gehölzrückschnitt vor der Brutperiode bis Mitte März 2019 erfolgt. Später 
auftretende, vorübergehende Störungen betreffen allenfalls befristet die Nahrungssuche der 
Art, die jedoch in einem größeren Umkreis stattfinden kann. Daher wird das Vorhaben vor-
aussichtlich keine  erheblichen negativen Auswirkungen auf diese Spechtart haben. 
 
Maculinea nausithous  Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 
 
Die Lebensräume des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings sind extensiv genutzte, 
wechselfeuchte Wiesen in Fluss- und Bachtälern. In höheren Lagen werden auch Weg- und 
Straßenböschungen sowie Säume besiedelt. Voraussetzung für das Vorkommen des Bläu-
lings ist der Große Wiesenknopf als Futter- und Eiablagepflanze sowie Kolonien von Kno-
tenameisen (v. a. Myrmica rubra) für die Aufzucht der Raupen. Diese Pflanze ist in der Sieg-
aue verbreitet vorhanden, jedoch nicht auf dem Gelände der Fa. Klein Umformtechnik 
GmbH. Unter diesen Voraussetzungen wird das Vorhaben keine  erheblichen Auswirkungen 
auf Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläulinge haben. 
 
5. Maßnahmen zur Minimierung und Ausgleich mögliche r Auswirkungen 
 

Wie im vorstehenden Abschnitt dargelegt, wird das Vorhaben auf die meisten möglicherwei-
se im untersuchten Bereich vorkommenden, planungsrelevanten Arten entweder keine oder 
allenfalls geringfügige Auswirkungen haben. Diese Auswirkungen können besonders mit 
bauzeitlichen Regelungen minimiert bzw. ganz vermieden werden. Nicht nur zum Schutz der 
betrachteten, planungsrelevanten Arten, sondern der gesamten, im untersuchten Gebiet vor-
handenen Tierwelt sollten während der Brutzeiten (in dieser submontanen Höhenlage i. d. R. 
zwischen Anfang bis Mitte April und Mitte bis Ende Juli) keine Rückschnitte oder Rodungsar-
beiten stattfinden. Der weitere Ablauf der geplanten Baumaßnahmen wird voraussichtlich 
keine derart großen Störungen verursachen, dass aufgrund der Arbeiten im Umfeld der Bau-
stelle Bruten aufgegeben würden. 
 
Geringfügig betroffen sein können solche Arten, die den untersuchten Bereich ganz oder 
teilweise als Jagdhabitat nutzen. In dem östlich angrenzenden Talraum der Sieg mit Wiesen-
flächen unterschiedlicher Nutzungsintensität sowie in weiteren offenen Talabschnitten und -
hängen sowie Waldflächen auf den übrigen Hängen und Kuppen sind jedoch sehr viele – 
teilweise auch besser geeignete – Jagdhabitate für eventuell betroffene Arten vorhanden, 
daher können die aufgeführten Beeinträchtigungen zugelassen werden. Die dauerhafte 
Überbauung innerhalb des erweiterten Baufensters im Änderungsgebiet beansprucht keine 
für planungsrelevante Arten bedeutsamen Flächen. 
 
Für die betrachteten, planungsrelevanten Arten werden keine artspezifischen Kompensati-
onsmaßnahmen erforderlich, wie sie z. B. bei erheblichen Eingriffstatbeständen mit vorgezo-
genen CEF-Maßnahmen ggf. umgesetzt werden müssten.  

 

6. Zusammenfassung 
 

Die Fa. Klein Umformtechnik GmbH beabsichtigt, auf dem nordwestlichen Teil des Firmen-
geländes weitere gewerblich genutzte Gebäude zu errichten. Von dem Vorhaben werden in 
sehr untergeordnetem Umfang nicht versiegelte Flächen von geringem ökologischem Wert 
beansprucht. Unabhängig von der hierbei umfangreich praktizierten Eingriffsvermeidung 
muss das Vorhaben dem gesetzlichen Artenschutz bezüglich der planungsrelevanten Arten 
nach EU-Recht genügen. 
 
In dieser Ausarbeitung wird geprüft, welche planungsrelevanten Arten im 2. Quadranten des 
Meßtischblatts 5114 in erheblicher, d. h. relevanter Weise betroffen sein können. Diese 
Überprüfung hat ergeben, dass die betrachteten Arten allenfalls in unerheblichem Maße 
(zeitweilige oder dauerhaft geringfügige Einschränkung des Nahrungs- bzw. Jagdhabitats) 
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betroffen sein werden. Die Einhaltung der gesetzlich festgelegten Fäll- und Rodungszeiten 
wird sicherstellen, dass außer den häufigeren Arten (u. a. die nicht gefährdeten europäi-
schen Vogelarten) auch andere, entsprechend geschützte Arten nicht von dem Vorhaben 
erheblich beeinträchtigt werden. Damit wird unter den gegebenen Rahmenbedingungen die 
artenschutzverträglichste Lösung sichergestellt. Die Erstellung artenschutzrechtlicher Proto-
kolle ist nicht erforderlich. 
 

Aufgestellt: Netphen, im Januar 2019 

 
Rainer Backfisch ,Ingenieurbüro für Landschaftsplanung 
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